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Projekt »Internationale Entscheidungen im Asyl- und Migrationsrecht«, Berlin*

UN-Sichtbar? 

Heranziehung von UN-Ausschuss- und EGMR-Entscheidungen in der Asylrechtsprechung
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Vorbemerkung 

Dieser Artikel wurde im Rahmen des Projekts »Interna-
tionale Entscheidungen im Asyl- und Migrationsrecht« 
(IEAM) erarbeitet. Das Projekt basiert auf der Prämisse, 

*	 Autor*innen: Alma Edler, Claire Biecker, Felix Diekmann, Fynn 
Bockholt, Gianna Wollmann, Katharina Stübinger, Leonie Rohmann, 
Sarah Zellner, Tannaz Khavari, Tom Schneider, Vincent Wolff mit Un-
terstützung von Johanna Mantel.

dass menschenrechtsbasierte internationale Entscheidun-
gen, etwa der Menschenrechtsausschüsse der Vereinten 
Nationen (UN-Ausschüsse) oder des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte (EGMR), von nationalen 
Gerichten nur selten bei der Auslegung asylrechtlicher 
Normen berücksichtigt werden. Erfahrungen aus der Pra-
xis geben Anlass zur Annahme, dass dies auch auf eine 
Informationslücke zurückzuführen ist. Deshalb zielt das 
Projekt darauf ab, einschlägige internationale Entschei-
dungen praxisbezogen aufzuarbeiten und durch zugäng-
liche Veröffentlichung sichtbarer zu machen.

Vor Beginn des Projekts wurde durch eine Gruppe 
Studierender verschiedener Berliner Universitäten unter 
fachkundiger Anleitung analysiert, inwiefern Verwal-
tungsgerichte Bezug auf internationale Entscheidungen 
nehmen. Die Recherche wurde im Rahmen der Exzellenz-
strategie von Bund und Ländern durch die Berlin Univer-
sity Alliance gefördert.1 

I. Einleitung

Im Asylrecht sind menschenrechtliche Vorgaben von 
zentraler Bedeutung. Bei deren Auslegung kommen dem 
EGMR sowie den durch Menschenrechtsabkommen ein-
gerichteten UN-Fachausschüssen, wie etwa dem Men-
schenrechts-, Antifolter- oder Kinderrechtsausschuss, 

1	 Das IEAM-Projekt ist an die Organisation Equal Rights Beyond Bor-
ders (equal-rights.org) angegliedert und soll nach dieser vorbereiten-
den Erhebung in einen ersten Zyklus starten, wenn eine entsprechen-
de Finanzierung sichergestellt ist. Weitere Informationen können per 
E-Mail bei Katharina Stübinger angefordert werden (katharina.stue-
binger@equal-rights.org).

Themenschwerpunkt: Menschenrechtliche Standards im nationalen Recht

Viele der von Deutschland und der EU unterzeichneten menschenrechtlichen Übereinkünfte finden bisher in der 
aufenthalts- und asylrechtlichen Praxis nur wenig Beachtung. Auch Entscheidungen von UN‑Ausschüssen sowie 
des EGMR werden – wie die nachfolgende Analyse zeigt – von der Rechtsprechung in einschlägigen Fällen nicht 
umfassend berücksichtigt. Dieser Themenschwerpunkt befasst sich mit einer Auswahl von Abkommen und deren 
Bindungswirkung, um Handlungsspielräume für die Praxis aufzuzeigen. 
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Projekt IEAM: UN-Ausschuss- und EGMR-Entscheidungen in der Asylrechtsprechung

eine entscheidende Rolle zu.2 Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sind nationa-
le Gerichte verpflichtet, Entscheidungen des EGMR bei 
der Interpretation des nationalen Rechts zu berücksichti-
gen.3 UN-Ausschuss-Auffassungen, die im Individualbe-
schwerdeverfahren ergangen sind (sogenannte views), ha-
ben zwar nach überwiegender Ansicht keine unmittelbar 
völkerrechtlich bindende Wirkung. Ihnen kommt jedoch 
eine mittelbare Verbindlichkeit aufgrund der zwingenden 
Bestimmungen der Menschenrechtsverträge zu.4 

Daher werden im Folgenden die Entscheidungen der 
quasi-gerichtlich wirkenden Ausschüsse auch als »Recht-
sprechung« bezeichnet.5 Auch in diesem Rahmen ergan-
gene General Comments (Allgemeine Bemerkungen) der 
Ausschüsse enthalten (mittelbar) verbindliche Ausle-
gungen der jeweiligen Menschenrechtsabkommen. Die 
UN‑Ausschüsse wirken aber auch als Prüfungsinstanzen, 
in den durch die Abkommen etablierten Staatenberichts-
verfahren. Ihre in diesem Zusammenhang ergehenden 
Concluding Observations (Abschließende Bemerkungen) 
können in Asylverfahren in Bezug auf Länderinformati-
onen herangezogen werden, enthalten aber regelmäßig 
keine rechtliche Auseinandersetzung der Ausschüsse mit 
Asylrecht. Der UN-Menschenrechtsausschuss ist nicht 
mit dem UN-Menschenrechtsrat zu verwechseln. Letzte-
rer ist auch ein Gremium der Vereinten Nationen, das sich 
mit dem Schutz und der Förderung der Menschenrechte 
befasst. Er wirkt jedoch eher legislativ als judikativ, sei-
ne Resolutionen und Empfehlungen sind rechtlich nicht 
bindend.

Ausgangsfrage der Erhebung war, ob und in welchem 
Umfang Entscheidungen des EGMR und der UN-Fach-
ausschüsse im Asylrecht bisher Eingang in die Rechtspre-

2	 Zu den UN-Abkommen und Ausschüssen im Einzelnen vgl. die 
Übersichten bei institut-fuer-menschenrechte.de unter »Menschen-
rechtsschutz/Deutschland im Menschenrechtsschutzsystem/Verein-
te  Nationen/Menschenrechtsabkommen« (t1p.de/qs1be) sowie bei 
ohchr.org unter »Instruments & Mechanisms/Treaty Bodies« (t1p.de/
fazp2).

3	 Zur Verpflichtung, Entscheidungen des EGMR bei der Auslegung 
nationalen Rechts zu berücksichtigen: BVerfG, Beschluss vom 
14.10.2004 – 2 BvR 1481/04 – asyl.net: M5709. 

4	 Deutsches Institut für Menschenrechte, Handbuch: Die Individual-
beschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt, 2. Auflage 
2007, S. 20 ff., abrufbar bei institut-fuer-menschenrechte.de unter 
»Publikationen« (t1p.de/bj823); zum Gebot der vertragskonformen 
Auslegung innerstaatlichen Rechts, der sich aus dem Grundsatz der 
Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes ergibt: BVerfG, Be-
schluss vom 14.10.2004 – 2 BvR 1481/04 – asyl.net: M5709, Rn. 33; 
zur Auslegung der Grundrechte unter Berücksichtigung der UN‑Kin-
derrechtskonvention und der UN-Behindertenrechtskonvention: 
BVerfG, Beschluss vom 23.3.2011 – 2 BvR 882/09 – NJW 2011, 2113, 
Rn. 52; BVerwG, Beschluss vom 10.2.2011 – 1 B 22.10 – BeckRS 2011, 
48267, Rn. 4.

5	 So etwa auch der MR-Ausschuss selbst, z. B. Auffassungen vom 
21.3.2002, Glen Ashby v. Trinidad and Tobago, Comm. 580/1994, 
U.N. Doc. A/57/40, Vol. II, at 12 (HRC 2002), § 10.6 (»the Committee 
reaffirms its constant jurisprudence«), abrufbar bei worldcourts.com 
(t1p.de/qlfx2).

chung nationaler Verwaltungsgerichte gefunden haben. 
Dabei wurde auch analysiert, in welchem Zusammenhang 
dies geschehen ist und welche Auswirkungen dies auf den 
Ausgang der nationalen Entscheidung hatte.

Für die Analyse wurden in einem ersten Schritt mit-
hilfe einer bundeslandbezogenen Recherche Gerichtsent-
scheidungen zum Asylrecht gesammelt, in denen interna-
tionale Entscheidungen zur Begründung herangezogen 
wurden. Unter Nutzung von verschiedenen Rechtspre-
chungsdatenbanken6 wurden insgesamt 472 Entscheidun-
gen der Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgerichte 
und des Bundesverwaltungsgerichts aus den Jahren 2023 
und 2024 ermittelt. Da nur verwaltungsgerichtliche Ent-
scheidungen dokumentiert wurden, in denen explizit auf 
die Rechtsprechung des EGMR oder der UN-Ausschüsse 
Bezug genommen wurde, blieben solche unberücksich-
tigt, in denen sich die Gerichte zwar inhaltlich damit 
auseinandergesetzt, diese aber nicht direkt zitiert hatten. 
Außerdem ist die Erhebung insofern limitiert, als dass es 
an einem Referenzwert asylrechtlicher Urteile im For-
schungszeitraum insgesamt fehlt: Zwar ist die Zahl der in 
diesem Zeitraum ergangenen asylrechtlichen Entschei-
dungen insgesamt zu ermitteln, jedoch wird nur ein mi-
nimaler Teil dieser Entscheidungen auch veröffentlicht.7 

In einem zweiten Schritt wurden die Gerichtsentschei-
dungen in die folgenden vier Themengruppen unterteilt: 
(1) Dublin-Fälle; (2) Fälle von Personen, denen bereits in 
einem anderen europäischen Staat internationaler Schutz 
zuerkannt wurde (sogenannte Anerkannte); (3) Fälle, in 
denen es um die Zuerkennung internationalen Schutzes 
geht und (4) solche, in denen es um herkunftslandbezoge-
ne Abschiebungsverbote geht. Konnte eine Entscheidung 
mehreren Themengruppen zugeordnet werden, erfolgte 
die Zuteilung in den Themenbereich, in dem die Ausei-
nandersetzung mit internationalen Entscheidungen ihren 
Schwerpunkt hatte.

II. Entscheidungen in »Dublin-Fällen«

1. Häufigkeit und Art der Bezugnahme auf internati-
onale Entscheidungen 

In Dublin-Verfahren wurden 116 Verwaltungsgerichts-
entscheidungen analysiert, wobei die häufigsten Ziellän-
der der angefochtenen Überstellungsentscheidungen Ita-
lien (41), Kroatien (36) und Belgien (10) waren.

6	 Entscheidungsdatenbanken der Länder, (Übersicht bei justiz.de unter 
»Onlinedienste/Rechtsprechung«); MiLo-Entscheidungsdatenbank 
des BAMF, milo.bamf.de; Entscheidungsdatenbank des Informati-
onsverbunds Asyl und Migration, abrufbar bei asyl.net unter »Recht/
Entscheidungsdatenbank«.

7	 Vgl. Feneberg/Petterson, Asylmagazin 1–2/2022 mit Verweis auf die 
allgemeine Veröffentlichungsquote von 1 %, S. 32.
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Die am häufigsten erwähnte EGMR-Entscheidung in 
den gesichteten Dublin-Fällen ist die Rechtssache M. S. S. 
(59), in der der EGMR feststellte, dass Griechenland ge-
gen das Verbot unmenschlicher Behandlung gemäß Art. 3 
EMRK verstieß, weil es Asylsuchende unter unzumut-
baren Bedingungen untergebracht hatte, und dass Bel-
gien seine Pflichten verletzte, indem es sie unter diesen 
Umständen nach Griechenland überstellte.8 Es folgt das 
EGMR-Urteil Ilias/Ahmed (27), in dem der EGMR ent-
schied, dass die Ausweisung von Asylantragstellenden 
durch Ungarn nach Serbien gegen die EMRK verstieß 
und dass der Aufenthalt in einer Grenztransitzone keine 
Freiheitsberaubung darstellte.9 An dritter Stelle steht M. T. 
(22), eine Unzulässigkeitsentscheidung (inadmissibility 
decision), in der der EGMR im Jahr 2021 die Beschwerde 
einer alleinerziehenden Mutter mit Kindern hinsichtlich 
ihrer Überstellung nach Italien (nach der Rücknahme 
des sogenannten Salvini-Dekrets) als offensichtlich unbe-
gründet zurückgewiesen hat.10

Die häufige Heranziehung der ersten beiden EGMR‑Ur-
teile überrascht kaum, da es sich um zentrale Grundsatz-
entscheidungen handelt, die in den analysierten Urteilen 
und Beschlüssen vor allem zur Entwicklung rechtlicher 
Maßstäbe genutzt werden. Demgegenüber ist die Heran-
ziehung von M. T. ein interessantes Beispiel für die Beru-
fung auf tatsächliche Beurteilungen des EGMR hinsicht-
lich der Lage in Abschiebungszielstaaten und wird unten 
eingehend diskutiert (siehe Abschnitt II.2).

In knapp 60 % der untersuchten Entscheidungen ha-
ben wir die Auseinandersetzung mit der internationalen 
Rechtsprechung als textbausteinartig oder oberflächlich 
eingestuft, während wir sie in anderen Entscheidungen 
als gründlich und umfassend wahrgenommen haben. 
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Auseinan-
dersetzung mit internationalen Entscheidungen und dem 
Ausgang nationaler Entscheidungen fiel uns eine leichte 
Tendenz auf: in Entscheidungen, in denen wir die Ausein-
andersetzung mit dem EGMR bzw. den UN-Ausschüssen 
als sehr ausführlich eingestuft haben, werden Überstel-
lungsentscheidungen zu einem höheren Prozentsatz auf-
gehoben als im Durchschnitt der Entscheidungen.

2. Kontext und Wirkung der Bezugnahme

Bei der Untersuchung der Zusammenhänge, in denen in-
ternationale Entscheidungen herangezogen wurden, lässt 
sich unterscheiden zwischen der Auseinandersetzung mit 
rechtlichen Maßstäben einerseits und mit faktischen Be-

8	 EGMR, Urteil vom 21.1.2011 – 30696/09, M. S. S. v. Belgium and 
Greece (engl.) – asyl.net: M18077.

9	 EGMR, Urteil vom 14.3.2017 – 47287/15, Ilias and Ahmed v. Hungary 
(engl.) – asyl.net: M24824.

10	 EGMR, Entscheidung vom 23.3.2021 – 46595/19. M. T. gg. Niederlan-
de – asyl.net: M29888. 

urteilungen hinsichtlich der Lage in einem bestimmten 
Dublin-Mitgliedstaat andererseits. Rechtliche Maßstäbe 
sind Bestandteil der Prüfung von Tatbestandsvorausset-
zungen und wiederholen sich von Fall zu Fall, was eine 
textbausteinartige Nutzung für die Begründung erklärt. 
Die Heranziehung von EGMR-Rechtsprechung zu recht-
lichen Fragestellungen erfolgt in den analysierten Ent-
scheidungen insbesondere bezüglich 

•	 des menschenrechtlichen Zurückweisungsverbots;
•	 der Schwelle der Erheblichkeit, die für die Annah-

me einer Verletzung von Art. 3 EMRK vorausgesetzt 
wird;

•	 der Auslegung der in Art. 3 EMRK genannten un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
(z. B. im Hinblick auf Haft- oder Lebensbedingun-
gen);

•	 der Feststellung des EGMR, dass der Grundsatz des 
gegenseitigen Vertrauens zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten hinsichtlich der Einhaltung der Men-
schenrechte kein blindes Vertrauen beinhaltet; 

•	 des Wahrscheinlichkeitsmaßstabs für die Annahme 
einer Gefahr.

Im Hinblick auf die Beurteilung tatsächlicher Fragestel-
lungen ist zu beachten, dass mehr als ein Drittel der er-
mittelten Entscheidungen Überstellungen nach Italien 
betreffen. Dabei sticht zahlenmäßig die Bezugnahme 
auf den EGMR hinsichtlich der Annahme hervor, dass 
systemische Mängel in Italien nicht vorliegen. In fast al-
len dieser Fälle wird die Entscheidung des EGMR in der 
Rechtssache M. T. zitiert.11 In der Literatur wird kritisiert, 
dass der EGMR in dieser Entscheidung allgemeine (Ab-
sichts-) Erklärungen der italienischen Regierung zur Auf-
nahme und Versorgung Schutzsuchender für ausreichend 
erachtet.12 In allen untersuchten Entscheidungen, in denen 
M. T. zitiert wird, wird das Vorliegen systemischer Mängel 
oder individuell drohender Menschenrechtsverletzungen 
im italienischen Asylverfahren verneint. Demgegenüber 
wird in den analysierten Italien-Entscheidungen, in de-
nen systemische Mängel oder individuell drohende Men-
schenrechtsverletzungen angenommen wurden, M. T. 
nicht zitiert, wobei auch die Weigerung Italiens, Schutz-
suchende aufzunehmen, (mit) entscheidungserheblich 
war.13 Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass 

11	 U. a. VG Berlin, Urteil vom 23.4.2024 – 9 K 495/23 A – gesetze.berlin.de; 
VG Gießen, Beschluss vom 13.12.2023 – 2 L 1714/23.GI.A – milo.
bamf.de; VG München, Beschluss vom 19.9.2023 – M 10 S 23.50929; 
Beschluss vom 7.8.2023 – M 10 S7 23.50803 – gesetze.bayern.de; VG 
Saarlouis, Beschluss vom 17.2.2023 – 5 L 1597/22 – milo.bamf.de; zur 
Rs. M. T. siehe EGMR, Entscheidung vom 23.3.2021, a. a. O. (Fn. 10).

12	 Siehe etwa Romer, Asylmagazin 6/2021, S. 213.
13	 U. a. VG Bremen, Beschluss vom 10.8.2023 – 6 V 1704/23 – mi

lo.bamf.de; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 12.4.2024 – 1a K 4942/22.A 
– asyl.net: M32403; VG Köln, Urteil vom 14.3.2023, 22 K 6528/19.A; 
Urteil vom 27.7.2023, 8 K 1679/20.A – justiz.nrw.de.
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M. T. herangezogen wurde, um die Aufrechterhaltung der 
Überstellungsentscheidung zu begründen.

Interessant sind auch Beobachtungen in Entscheidun-
gen zu Überstellungen nach Belgien, in denen sich Ge-
richte auf das Urteil Camara beziehen.14 Darin stellte der 
EGMR fest, dass die fehlende Umsetzung belgischer Ge-
richtsentscheidungen zur Unterbringung von Asylsuchen-
den systemisch ist und dies eine Verletzung des Rechts auf 
ein faires Verfahren aus Art. 6 EMRK darstellt. In drei von 
vier Entscheidungen zur Aufhebung der Überstellung zo-
gen Gerichte Camara heran; bemerkenswert ist, dass aber 
auch Gerichte, die die Überstellung zulassen, sich darauf 
beziehen (4 von 6 Entscheidungen).15 Dies zeigt auch über 
die Belgien-Entscheidungen hinaus zum einen die Diver-
genz (erstinstanzlicher) verwaltungsgerichtlicher Recht-
sprechung16 und zum anderen, dass die Auseinanderset-
zung mit einer bestimmten EGMR-Entscheidung nicht 
zwangsläufig zum gleichen Schluss führt.

3. Umgang mit vulnerablen Schutzsuchenden

Eine besondere Rolle im Kontext von Dublin-Entschei-
dungen spielt Vulnerabilität, da sich aus der individuel-
len Situation der Schutzsuchenden ein Überstellungshin-
dernis ergeben kann, selbst wenn die hohe Schwelle der 
Erheblichkeit zur Annahme systemischer Mängel nicht 
erreicht wird. 

Auch wenn sich insgesamt keine höhere Quote von 
abgelehnten Überstellungen in den Fällen zeigt, die be-
sonders schutzbedürftige Personen betreffen,17 konnte in 
einzelnen Entscheidungen ein Einfluss von EGMR‑Ent-

14	 EGMR, Urteil vom 18.7.2023 – 49255/22, Camara v. Belgium (engl.) 
– hudoc.

15	 Überstellung aufgehoben: VG Arnsberg, Beschluss vom 9.2.2024 – 6 L 
1243/23.A – asyl.net: M32167; VG Weimar, Beschluss vom 18.4.2024 
– 1 E 942/23 We – justiz.thueringen.de; VG Wiesbaden, Beschluss 
vom 27.3.2024 – 7 L 278/24.WI.A – hessenrecht.hessen.de; Über-
stellung zugelassen: VG München, Beschluss vom 11.7.2024 – M 10 
S 24.50708 – gesetze-bayern.de; Rn. 20–23; VG München, Beschluss 
vom 19.10.2023 – M 10 S 23.51033 – gesetze.bayern.de, Rn. 23; VG 
Osnabrück, Beschluss vom 18.6.2024 – 5 B 53/24 – milo.bamf.de, 
S. 6–7; VG Osnabrück, Beschluss vom 15.4.2024 – 5 B 26/24 – mi
lo.bamf.de, S. 5–7; zum Teil geht es um Personen, deren Asylanträ-
ge bereits abgelehnt wurden, soweit ersichtlich machen die Gerichte 
diesbezüglich aber keinen Unterschied bei der Bezugnahme auf Ca-
mara, wo es um ein laufendes Asylverfahren geht.

16	 Zur »Zersplitterung« allgemein siehe Berlit, Herausforderungen 
durch die Verlagerung von Asylverfahren auf die Gerichte, Asyl-
magazin 4/2019, S. 91; zur daraus folgenden Rechtsunsicherheit vgl. 
Münch, Reuige Rückkehr zum allgemeinen Verwaltungsprozessrecht? 
– Zur aktuellen Diskussion über Rechtsmittel im Asylverfahren, Zeit-
schrift für Rechtspolitik, 7/2018, S. 193.

17	 Im Rahmen unserer Auswertung haben wir uns an den in der Auf-
nahme-RL (vgl. Art. 2 Bst. k i. V. m. Art. 21) genannten Personen-
gruppen orientiert und Sachverhalte, die etwa Familien und auch die 
besondere Vulnerabilität von Frauen (abseits von Schwangerschaft, 
Gewaltbetroffenheit, etc.) betreffen, diesbezüglich nicht in Betracht 
genommen.

scheidungen festgestellt werden: So entschied das VG 
Minden, dass eine »Überstellung von Familien mit min-
derjährigen Kindern nach Polen […] ohne ausreichende 
Zusicherung einer familien- und kindgerechten Unter-
bringung aufgrund der dortigen Umstände für Asylbe-
werber nicht zulässig« ist.18 Hierbei zog das Gericht um-
fangreich EGMR-Rechtsprechung heran, u. a. das Urteil in 
der Rechtssache Tarakhel19 zu vulnerablen Schutzsuchen-
den und EGMR-Entscheidungen zur Lage von Schutzsu-
chenden in Polen.20 

Im Gegensatz dazu wurde in einigen verwaltungsge-
richtlichen Entscheidungen die offenkundige Vulnerabi-
lität nicht als Hindernis für eine Überstellung anerkannt. 
So erwähnte etwa das VG Lüneburg zwar Tarakhel, kam 
aber im Hinblick auf eine Überstellung nach Kroatien zu 
der Schlussfolgerung, dass die besondere Schutzbedürf-
tigkeit der betroffenen Familie mit drei Kindern »sofort 
und unproblematisch« ersichtlich für kroatische Behör-
den sei, sodass keine Gefahr der Obdachlosigkeit bestün-
de.21 In anderen Fällen wiederum wurde sich trotz der 
Vulnerabilität der Asylantragstellenden nicht auf interna-
tionale Rechtsprechung zu besonderer Schutzbedürftig-
keit bezogen.22 

4. Unterschiedliche Bezugnahme auf EGMR und 
UN‑Ausschüsse 

Anders als Entscheidungen des EGMR wurden solche 
der UN-Ausschüsse in den analysierten Entscheidungen 
kaum herangezogen. Nur fünf der untersuchten 116 Ur-
teile und Beschlüsse zum Dublin-Verfahren erwähnen 
überhaupt UN-Ausschüsse:23 In drei dieser Fälle (zu Li-
tauen) zog das Gericht jedoch keine Ausschussentschei-
dungen in Individualbeschwerdeverfahren heran, son-
dern nicht verbindliche Entscheidungen im Rahmen der 

18	 VG Minden, Urteil vom 28.8.2023 – 12 K 2197/22.A – asyl.net: 
M32159.

19	 EGMR, Urteil vom 4.11.2014 – 29217/12, Tarakhel v. Switzerland 
(engl.) – Asylmagazin 12/2014, S. 424 f., asyl.net: M22411. 

20	 EGMR, Urteil vom 10.4.2018 – 75157/14, Bistieva and Others v. 
Poland (engl.); Urteil vom 3.3.2022 – 14743/17, Nikoghosyan and 
Others v. Poland (engl.); Urteil vom 9.2.2023 – 11247/18, R.M. et au-
tres c. Pologne (frz.) – hudoc.

21	 VG Lüneburg, Beschluss vom 27.9.2023 – 5 B124/23 – milo.bamf.de; 
ähnlich auch OVG Schleswig-Holstein zu einer Alleinerziehenden 
mit Kind in Italien, Urteil vom 25.1.2024 – 4 LB 4/23 – gesetze-recht-
sprechung.sh.juris.de, Rn. 71.

22	 U.a. VG Ansbach, Beschluss vom 30.5.2023 – AN 14 S 23.50054, 
gesetze-bayern.de (gewaltbetroffene Frau); VG Weimar, Beschluss 
vom 27.3.2024 – 1 E 1368/23 We, milo.bamf.de (Familie mit Kindern, 
Dublin Kroatien). 

23	 VG Karlsruhe, Beschluss vom 27.3.2023 – A 19 K 391/23 – asyl.net: 
M31436; VG Meiningen, Beschluss vom 13.4.2023 – 2 E 1112/22 Me 
– milo.bamf.de; VG München, Beschluss vom 30.3.2023 – M 19 S 
23.50135 – asyl.net: M31432; Urteil vom 22.2.2024 – M 10 K 23.50597 
– asyl.net: M32448; Urteil vom 22.2.2024 – M 10 K 22.50479 – geset-
ze-bayern.de.
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Staatenberichtsverfahren; nur das VG München stützte 
sich in zwei Fällen (zu Kroatien) auf Entscheidungen des 
UN-Ausschusses gegen Folter im Individualbeschwer-
deverfahren.24 Diese betonen, dass sowohl allgemeine 
Schutzvorkehrungen gegen Menschenrechtsverletzun-
gen als auch frühere konkrete Menschenrechtsverletzun-
gen gegenüber der betroffenen Person im Kontext des 
Zurückweisungsverbots nach Art. 3 CAT berücksichtigt 
werden müssen.25 Das VG stellte in der Folge fest, dass die 
Annahme, Dublin-Rückkehrenden drohten anders als an-
deren Schutzsuchenden keine Kettenabschiebungen, ein 
»faktenresistentes Vertrauen« darstelle und nicht mit der 
Rechtsprechung des EGMR und dem UN-Ausschuss ver-
einbar sei. Im Gegensatz zu vielen anderen Verwaltungs-
gerichten entschied das VG München in diesen beiden 
Fällen, dass Überstellungen nach Kroatien rechtswidrig 
sind.26

Die beiden Urteile des VG München stechen aus der 
Gesamtheit der analysierten Entscheidungen durch eine 
äußerst umfangreiche Auseinandersetzung mit internati-
onaler Rechtsprechung (z. B. 13 EGMR-Entscheidungen, 
davon teils noch anhängige) und sonstigen Quellen (z. B. 
eine Stellungnahme des Menschenrechtskommissars des 
Europarats in drei anhängigen Verfahren27) heraus – die 
Auseinandersetzung mit der UN-Ausschuss-Auffassung 
ist folglich nicht allein entscheidend. 

III. Entscheidungen in sogenannten Aner-
kannten-Fällen

1. Häufigkeit und Art der Bezugnahme auf internati-
onale Entscheidungen

Aus den analysierten Entscheidungen wurden 55 iden-
tifiziert, die sich auf Personen beziehen, denen in einem 
europäischen Land bereits internationaler Schutz gewährt 
wurde (sogenannte Anerkannte). In 22 dieser Verfahren 
wurde die behördliche Rückführungsentscheidung durch 
die Gerichte bestätigt. Die häufigsten Zielländer der ange-

24	 VG München, Urteil vom 22.2.2024 – M 10 K 23.50597 – asyl.net: 
M32448; VG München, Urteil vom 22.2.2024 – M 10 K 22.50479 – 
gesetze-bayern.de.

25	 Das Gericht bezieht sich indirekt auf die Entscheidungen, indem es 
einen Kommentar zur CAT zitiert: Nowak/Birk/Monina, The Uni-
ted Nations Convention Against Torture And Its Optional Protocol 
– A Commentary, 2. Aufl. 2019, Oxford University Press: Oxford, 
Rn. 164 ff., 169 ff.

26	 Allerdings hat laut einer Entscheidung des VG München der VGH 
Bayern aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. Januar 2025 ein 
Urteil des VG München aufgehoben und entschieden, dass eine Über-
stellung nach Kroatien möglich sei – VG München, Beschluss vom 
12.2.2025 – M 3 S 25.50045, gesetze-bayern.de.

27	 Council of Europe Commissioner for Human Rights, Drittparteienin-
tervention vom 22.12.2020 – 18810/19, 18865/19 und 23495/19, S. B. 
v. Croatia, A. A. v. Croatia and A. B. v. Croatia (engl.) – coe.int.

fochtenen Rückführung waren Italien (23), Griechenland 
(14) und Bulgarien (8). 

Die am häufigsten in diesen Fällen herangezogenen 
EGMR-Entscheidungen sind Tarakhel28 (22, siehe Ab-
schnitt II.3), gefolgt von der Entscheidung Paposhvili29 
(18), und M. S. S.30 (15, siehe Abschnitt II.1). In Paposhvili 
stellte der EGMR aufgrund der schweren Erkrankung des 
Antragstellers und dem fehlenden Zugang zu notwendi-
ger medizinischer Behandlung in seinem Herkunftsland 
Georgien eine Verletzung des Rechts auf Leben aus Art. 2, 
des Verbots unmenschlicher Behandlung aus Art. 3 und 
des Rechts auf Privatleben aus Art. 8 EMRK fest.

In 65 % der Fälle stellten wir eine oberflächliche oder 
textbausteinartige Auseinandersetzung der nationalen 
Gerichte mit herangezogenen internationalen Entschei-
dungen fest. Exemplarisch dafür sind drei ablehnende 
Entscheidungen des VGH Bayern, die die Rückführung 
der Antragstellenden nach Bulgarien zum Gegenstand 
hatten.31 Obwohl es sich in zwei der Verfahren um al-
leinstehende Männer32 und im dritten Verfahren um 
eine alleinstehende Mutter mit einer volljährigen und 
einer (noch) minderjährigen Tochter33 und damit um 
verschiedene Fallkonstellationen handelte, wiederholten 
sich der Urteilstenor ebenso wie die aus der internationa-
len Rechtsprechung hergeleiteten rechtlichen Maßstäbe. 
Der VGH machte erkennbar keinen Unterschied bei der 
Anwendung dieser Maßstäbe auf die verschiedenen Fall-
konstellationen, so etwa bei der Beurteilung der Frage, ob 
es sich im Fall der weiblichen Klägerinnen um besonders 
schutzbedürftige Personen handelt.

2. Kontext und Wirkung der Bezugnahme

In 65 % der analysierten Entscheidungen befassten sich 
die Verwaltungsgerichte mit der Rechtsprechung des 
EGMR zur möglichen Verletzung von Art. 3 EMRK durch 
Rückführungen von Anerkannten in den europäischen 
Staat, der ihnen bereits internationalen Schutz gewährt 
hatte.

Bei Fällen von in Griechenland Anerkannten wurde 
in sechs Entscheidungen die behördliche Rückführungs-
entscheidung aufgehoben; in acht Entscheidungen wur-
de sie aufrechterhalten. Dabei konnten wir beobachten, 
dass in der Mehrzahl der Entscheidungen, die zugunsten 
der Schutzsuchenden ausgingen (4 von 6), M. S. S. zitiert 

28	 EGMR, Urteil vom 4.11.2014, a. a. O. (Fn. 19).
29	 EGMR, Urteil vom 13.12.2016 – 41738/10, Paposhvili v. Belgien 

(engl.) – asyl.net: M24587.
30	 EGMR, Urteil vom 21.1.2011, a. a. O. (Fn. 8).
31	 VGH Bayern, Urteile vom 28.3.2024 – 24 B 22.31106/24 B 22.31108/24 

B 22.31136.- gesetze-bayern.de und asyl.net: M32347.
32	 VGH Bayern, Urteile vom 28.3.2024 – 24 B 22.31106/24 B 22.31108 – 

gesetze-bayern.de.
33	 VGH Bayern, Urteil vom 28.3.2024 – 24 B 22.31136 – gesetze-bay-

ern.de.
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wurde,34 wohingegen in Entscheidungen, die zulasten der 
Schutzsuchenden entschieden wurden, M. S. S. kaum her-
angezogen wurde (2 von 6).35 Die Heranziehung geschah 
insbesondere als Beleg für die folgenden Begründungen: 

•	 Es kann verfassungsrechtlich oder konventions-
rechtlich geboten sein, dass sich Behörden und 
Gerichte vor einer Rückführung über die dortigen 
Verhältnisse informieren und eine Zusicherung der 
zuständigen Behörden einholen;36

•	 bei Rückführungen von Anerkannten nach Grie-
chenland kann die Schwelle der Erheblichkeit für ei-
nen Verstoß gegen Art. 3 EMRK erreicht sein, wenn 
sie vollkommen auf sich allein gestellt sind und über 
einen längeren Zeitraum gezwungen wären, auf der 
Straße zu leben, ohne Zugang zu sanitären Einrich-
tungen oder Nahrungsmitteln;37

•	 zwar enthält Art. 3 EMRK keine Verpflichtung der 
Vertragsstaaten, Schutzsuchende mit einer Woh-
nung oder finanziell zu unterstützen,38 jedoch ist die 
Schwelle der Erheblichkeit erreicht, wenn Betroffene 
vollständig von staatlicher Unterstützung abhängen 
und unabhängig von eigenem Verhalten aufgrund 
von behördlicher Gleichbehandlung einer Situation 
menschenunwürdiger Armut ausgesetzt sind;39

•	 Asylsuchende stellen wegen ihrer traumatischen 
Fluchterlebnisse eine besonders verletzliche und 
hilfsbedürftige Gruppe dar.40

Dabei sticht ein Urteil des VG Berlin, in dem eine Rück-
führungsentscheidung aufgehoben wurde, aufgrund sei-
ner differenzierten Auseinandersetzung sowohl mit rest-
riktiven als auch progressiven Entscheidungen des EGMR 
zur Herleitung der anzuwendenden Maßstäbe hervor.41

Von den 23 Fällen, die die Rückführung von Aner-
kannten nach Italien zum Gegenstand hatten, fielen 13 
zulasten der Schutzsuchenden aus. In 10 Fällen wurde die 
Rückführungsentscheidung aufgehoben, wobei wir beob-
achtet haben, dass in fast allen dieser Entscheidungen (8 

34	 VGH Hessen, Urteil vom 6.8.2024 – 2 A 1132/24.A – BeckRS 2024, 
24318; VG Berlin, Urteil vom 28.5.2024 – 23 K 507/23 A – BeckRS 
2024, 13524; VG Magdeburg, Urteil vom 22.8.2023 – 9 A 109/23 MD 
– Asylmagazin 10–11/2023, S. 384 ff., asyl.net: M31783; VG Schleswig, 
Urteil vom 14.3.2023 – 13 A 238/20 – BeckRS 2023, 11851.

35	 VGH Hessen, Urteil vom 6.8.2024 – 2 A 1131/24.A – asyl.net: M32776; 
Urteil vom 6.8.2024 – 2 A 489/23.A – asyl.net: M32731.

36	 VGH Hessen, Urteil vom 6.8.2024 – 2 A 1132/24.A – a. a. O. (Fn. 34), 
Rn. 48.

37	 VG Magdeburg, Urteil vom 22.8.2023, a. a. O. (Fn. 34), Rn. 31.
38	 VGH Hessen, Urteil vom 6.8.2024, a. a. O. (Fn. 34), Rn. 50; VG Berlin, 

Urteil vom 28.5.2024, a. a. O. (Fn. 34), Rn. 22.
39	 VG Berlin, Urteil vom 28.5.2024, a. a. O. (Fn. 34), Rn. 22; VG Schles-

wig, Urteil vom 14.3.2023, a. a. O. (Fn. 34), Rn. 14.
40	 VG Berlin, Urteil vom 28.5.2024, a. a. O. (Fn. 34).
41	 Ebd., Rn. 22.

von 10) Tarakhel zitiert wurde.42 In den Fällen, in denen 
die Rückführungsentscheidung aufrechterhalten wurde, 
wurde hingegen seltener (4 von 13) auf Tarakhel Bezug 
genommen.43 

3. Umgang mit vulnerablen Schutzsuchenden

Im Hinblick auf die Auseinandersetzung der Gerichte 
mit EGMR-Entscheidungen zu vulnerablen Anerkann-
ten ergab sich bei der Analyse ein differenziertes Bild. 
In der Hälfte der gesichteten Entscheidungen (8 von 16) 
haben wir die Auseinandersetzung mit Entscheidungen 
des EGMR als umfangreich eingeordnet.44 Es überrascht 
nicht, dass in beinahe allen Fällen zum Umgang mit vul-
nerablen Schutzsuchenden die Entscheidung Tarakhel he-
rangezogen wurde.45

Mehrheitlich (7) erfolgte die Heranziehung des EGMR 
im Zusammenhang mit der besonderen Schutzbedürf-
tigkeit von Kindern bei einer drohenden Rückführung 
nach Italien. Hier wurde die Rückführung vorwiegend 
als Verstoß gegen Art. 3 EMRK eingeordnet.46 In diesem 
Kontext setzten sich die Gerichte neben Tarakhel auch dif-
ferenziert mit vielen weiteren Entscheidungen des EGMR 
auseinander, so unter anderem:

•	 A. M. E. gg. Niederlande und N. H. u. a. gg. Frank-
reich: Eine zulässige Rückführung nach Italien er-
fordert nicht immer eine individuelle Zusicherung 
oder schriftliche Erklärung der zuständigen Be-
hörde, sondern richtet sich nach der besonderen 
Schutzbedürftigkeit extrem vulnerabler Personen. 
Die menschenrechtlichen Mindestanforderungen 
an die Aufnahmemodalitäten können bei Familien 
mit Kleinstkindern andere sein als bei solchen mit 

42	 Z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23.1.2024 – 13 A 10945/22.
OVG – Asylmagazin 3/2024, S. 100 f.,  asyl.net: M32163; OVG Thürin-
gen, Urteil vom 20.12.2023 – 2 KO 425/23 – asyl.net: M32494; VG 
Würzburg Beschluss vom 18.10.2023 – W 4 S 23.30567 – asyl.net: 
M32032.

43	 BVerwG Urteil vom 24.4.2024 – 1 C 8.23 – asyl.net: M32701; VGH 
München Urteil vom 21.3.2024 – 24 B 23.30860, BeckRS 2024, 6211; 
VG Bayreuth Beschluss vom 7.9.2023 – B 10 S 23.30703 – BeckRS 
2023, 30267; VG Kassel Urteil vom 25.9.2024 – 1 K 1033/20.KS.A – 
BeckRS 2024, 27102.

44	 Z. B. VG Bremen, Urteil vom 29.12.2023 – 2 V 1790/23 – asyl.net: 
M32108; VG Kassel, Urteil vom 25.9.2024, a. a. O. (Fn. 43); OVG 
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23.1.2024, a. a. O. (Fn. 42); VG Mag-
deburg, Urteil vom 22.8.2023, a. a. O. (Fn. 34); VG Weimar, Urteil vom 
5.4.2023 – 1 E 1701/22 We – asyl.net: M31758.

45	 Z. B. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23.1.2024, a. a. O. (Fn. 42); 
OVG Thüringen, Urteil vom 20.12.2023, a. a. O. (Fn. 42); VG Würz-
burg, Beschluss vom 18.10.2023, a.a.O (Fn. 42).

46	 So etwa: OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23.1.2024, a. a. O. 
(Fn. 42); VG München, Urteil vom 28.4.2023 – M 5 K 20.30163 – 
gesetze-bayern.de; VG Würzburg, Urteil vom 18.10.2023, a. a. O. 
(Fn. 42). 
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Kindern im Jugendalter oder insbesondere bei al-
leinstehenden Erwachsenen.47

•	 Ali u. a. gg. Schweiz und Italien und H u. a. gg. 
Schweiz: Die per Rundschreiben ergangene Zusi-
cherung der italienischen Behörden, dass Familien 
mit Kindern in SPRAR-Unterkünften untergebracht 
werden, reicht aus, um eine Verletzung von Art. 3 
EMRK auszuschließen, auch wenn diese Zusiche-
rungen in Einzelfällen nicht eingehalten wurden.48

•	 N. T. P. u. a. gg. Frankreich und Khan gg. Frankreich: 
Die Gewährleistung der Unterbringung und Ver-
sorgung einer Familie mit Kindern bei einer Über-
stellung nach Italien hängt von den individuellen 
Umständen des Einzelfalls ab, einschließlich der all-
gemeinen Aufnahmebedingungen in Italien und der 
besonderen Lage der Asylsuchenden.49 

Beispielhaft sei ein Urteil des OVG Thüringen genannt,50 
welches im Berufungsverfahren einer nigerianischen 
Staatsangehörigen und ihrer minderjährigen Kinder 
ausführlich auf Rechtsprechung des EGMR, die Kinder-
rechtskonvention und entsprechende UNHCR‑Richtli-
nien einging, um die Gefahr einer unmenschlichen Be-
handlung i. S. d. Art. 3 EMRK bei Rückkehr nach Italien 
zu begründen.51 Dabei setzte sich das OVG auch mit der 
EGMR-Unzulässigkeitsentscheidung in der Rechtssache 
M. T. auseinander und stellte fest, dass der EGMR damit 
seine Tarakhel‑Rechtsprechung nicht aufgegeben habe. 
Daher müsse bei vulnerablen Personen auch weiterhin 
vor ihrer Rückführung sichergestellt werden, dass deren 
besonderer Versorgungsbedarf in Italien gewährleistet sei.

Die Analyse zeigt, dass in den Entscheidungen, in de-
nen sich die Verwaltungsgerichte ausführlicher mit der 
Rechtsprechung des EGMR im Kontext der Vulnerabili-
tät auseinandersetzen, die Rückführungsentscheidungen 
größtenteils aufgehoben wurden (89 %). Auch bei einer 
nur oberflächlichen oder textbausteinartigen Auseinan-
dersetzung wurden in der Mehrzahl der Fälle die Rück-
führungsentscheidungen aufgehoben, allerdings lag die 
Quote bei bloß 57 %.

47	 EGMR, Beschluss vom 13.1.2015 – 51428/10, A.M.E. gegen Nieder-
lande; Urteil vom 2.7.2020 – 28820/13, 75547/13, 13114/15, N.H. u. a. 
gg. Frankreich – hudoc; zitiert von: BVerwG, Urteil vom 24.4.2024 – 1 
C 8/23 – asyl.net: M32701, Rn. 17.

48	 EGMR, Urteil vom 4.10.2016 – 30474/14, Ali u. a. gg. Schweiz und 
Italien; Urteil vom 15.5.2018 – 67981/16, H. u. a. gg. Schweiz – hudoc; 
zitiert in: VG München, Urteil vom 28.4.2023, a. a. O. (Fn. 46), Rn. 29. 

49	 EGMR, Urteil vom 24.5.2018 – 68862/13, N.T.P. u. a. gg. Frankreich; 
Urteil vom 28.2.2019 – 12267/16, Khan gg. Frankreich – hudoc; zitiert 
von: BVerwG, Urteil vom 24.4.2024, a. a. O. (Fn. 47), Rn. 17.

50	 OVG Thüringen, Urteil vom 20.12.2023, a. a. O. (Fn. 42).
51	 EGMR, Urteil vom 4.11.2014, a. a. O. (Fn. 19); Urteil vom 21.1.2011, 

a. a. O. (Fn. 8); Urteil vom 23.3.2021, a. a. O. (Fn. 10); Urteil vom 
20.4.2021 – 41100/19, A.B. u. a. v. Finnland (engl.) – hudoc; UN‑Kin-
derrechtsausschuss, Auffassung vom 1.2.2019 – 4/2016, D.D. v. Spani-
en – juris.ohchr.org; UNHCR, Richtlinien zu Asylanträgen von Kin-
dern, HCR/GIP/09/08, vom 22.12.2009, S. 10, 25 – unhcr.org.

4. Unterschiedliche Bezugnahme auf EGMR und 
UN‑Ausschüsse 

In nur einer der gesichteten Entscheidungen wurde Be-
zug auf eine Entscheidung des UN-Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) im In-
dividualbeschwerdeverfahren genommen. Dabei wurde 
die in Rede stehende Ausschuss-Auffassung jedoch nicht 
konkret zitiert. Das OVG Thüringen lehnte einen Beru-
fungszulassungsantrag eines in Spanien Anerkannten ab, 
der auf anhängige Beschwerden beim CESCR-Ausschuss 
zu Zwangsräumungen in Spanien verwiesen hatte.52 Das 
Gericht verwarf den Klägervortrag dahingehend, dass aus 
diesen Verfahren keine Schlussfolgerung auf drohende 
Obdachlosigkeit getroffen werden könne.

IV. Entscheidungen zum internationalen 
Schutz

1. Häufigkeit und Art der Bezugnahme auf internati-
onale Entscheidungen

Unter den gesichteten Entscheidungen zum internationa-
len Schutz wurden 140 identifiziert, in denen internatio-
nale Entscheidungen zitiert wurden. In 41 der 140 Fälle 
wurde ein internationaler Schutzstatus zuerkannt.

Die Art der Auseinandersetzung mit der Rechtspre-
chung des EGMR variiert auch bei den Entscheidungen 
zum internationalen Schutz deutlich. In der Mehrzahl 
(70 %) der gesichteten Entscheidungen haben wir die Aus-
einandersetzung mit der Rechtsprechung des EGMR als 
nur oberflächlich oder textbausteinartig beurteilt, insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem real-risk-Maßstab. 
Die Analyse lässt nicht den Schluss zu, dass eine intensive 
Auseinandersetzung mit EGMR-Urteilen eindeutig mit 
der Zuerkennung internationalen Schutzes einhergeht. 

2. Kontext und Wirkung der Bezugnahme

Die in diesem Kontext am häufigsten herangezogenen 
Entscheidungen sind die EGMR-Urteile M. S. S. (s. o. Ab-
schnitt II.1) sowie Saadi, in der der EGMR feststellte, dass 
die Abschiebung eines wegen Mitgliedschafts in einer ter-
roristischen Organisation verurteilten Antragstellers nach 
Tunesien eine Verletzung von Art. 3 EMKR darstellt.53 
Beide Entscheidungen wurden sowohl bei der Prüfung 
der Flüchtlingseigenschaft als auch des subsidiären Schut-
zes zumeist für die Definition des Wahrscheinlichkeits-

52	 OVG Thüringen, Urteil vom 18.1.2023 – 2 ZKO 283/22 – asyl.net: 
M31367, Rn. 21.

53	 EGMR, Urteil vom 28.2.2008 – 37201/06, Saadi gg. Italien – asyl.net: 
M12995.

Themenschwerpunkt: Menschenrechtliche Standards im nationalen Recht



Asylmagazin 3 / 2025 55

maßstabs für die Annahme einer Gefährdung (real risk) 
bei einer Rückkehr herangezogen. Zur Herleitung dieses 
rechtlichen Maßstabs wurde auch insgesamt am häu-
figsten Rechtsprechung des EGMR durch Verwaltungs-
gerichte zur Auslegung herangezogen. An zweiter Stelle 
wurden internationale Entscheidungen bei der Prüfung 
des subsidiären Schutzes zur Definition von unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung im Sinne des Art. 3 
EMRK zitiert. 

Im Rahmen der Prüfung des Flüchtlingsschutzes bezie-
hen sich die nationalen Gerichte insbesondere im Kon-
text der Verfolgungsprognose auf Entscheidungen des 
EGMR. Das OVG Nordrhein-Westfalen und der VGH 
Bayern zogen beispielsweise in drei Entscheidungen das 
EGMR‑Urteil Isik54 im Kontext der Verletzung der Reli-
gionsfreiheit heran. Der EGMR hatte in dieser Entschei-
dung die Türkei verurteilt, wegen ihres Umgangs mit dem 
Alevitentum unter anderem gegen die Religionsfreiheit 
gemäß Art. 9 EMRK verstoßen zu haben. In den verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen ging es um die Situ-
ation von Mitgliedern der islamischen Glaubensgemein-
schaft der Ahmadiyya in Pakistan und die Frage, ob die 
Pflicht zur Angabe der Religionszugehörigkeit »Ahmadi« 
in Pass- und Ausweisdokumenten eine an die Religion ge-
knüpfte Verfolgung darstellt. Mit Bezug auf Isik erkannten 
die Gerichte zwar eine Verletzung der Religionsfreiheit 
an, stellten dann jedoch fest, dass nicht jede Menschen-
rechtsverletzung eine Verfolgung im asylrechtlichen Sin-
ne darstelle.

Bei der Prüfung des subsidiären Schutzes und Heran-
ziehung von Entscheidungen des EGMR zur Definition 
des ernsthaften Schadens durch Folter oder unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung nach § 4 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 AsylG wurde besonders häufig auf das Urteil M. S. S.55 
(siehe Abschnitt II.1) zurückgegriffen56. Zur Definition 
des Folterbegriffs wurde teilweise auf die UN-Konvention 
gegen Folter verwiesen, jedoch ohne dass dabei auf rele-
vante Entscheidungen des UN-Ausschusses gegen Folter 
Bezug genommen wurde.57

3. Umgang mit vulnerablen Schutzsuchenden

Im Rahmen der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft auf-
grund geschlechtsspezifischer Verfolgung wurde in den 
gesichteten Entscheidungen der EGMR kaum zur Ausle-
gung herangezogen. Wurde der EGMR in Einzelfällen in 
diesem Kontext zitiert, führte dies nicht zur Anerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft. Eine Auseinandersetzung 

54	 EGMR, Urteil vom 2.2.2010 – 21924/05, Isik gg. Türkei – hudoc.
55	 EGMR, Urteil vom 21.1.2011, a. a. O. (Fn. 8).
56	 Z. B. VG Greifswald, Urteil vom 23.3.2023 – 2 A 1195/19 HGW – 

asyl.net: M31552.
57	 Z. B. VG Potsdam, Urteil vom 10.5.2023 – 6 K 352/18.A – BeckRS 

2023, 15035.

etwa mit der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) und 
ihrer Auslegung durch den UN-Frauenrechtsausschuss 
fand in keiner der analysierten Entscheidungen statt. Da-
bei ist durch den EuGH inzwischen klar vorgegeben, dass 
internationale Menschenrechtsverträge wie die CEDAW 
bei der Prüfung geschlechtsspezifischer Verfolgung zu be-
achten sind.58

Der VGH Bayern befasste sich in zwei Entscheidungen 
mit der Frage, ob bei der Prüfung der Zumutbarkeit der 
innerstaatlichen Schutzalternative das Kindeswohl gemäß 
Art. 24 Abs. 2 GR-Charta und Art. 3 UN-Kinderrechts-
konvention höhere Standards erfordert als allgemein vo-
rausgesetzt werden – ob bei Kindern für eine wirksame 
Schutzalternative also nicht nur existenzielle Bedürfnisse 
(»Bett, Brot, Seife«) gewährleistet sein müssen.59 Die An-
tragstellenden argumentierten, dass Kindeswohlaspekte 
einer Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo 
entgegenstünden, da das auf Menschenrechtsverträgen 
beruhende Recht auf soziale Entwicklung, auf Gesund-
heit, Bildung und Wohlergehen nicht gewährleistet sei. 
Der VGH erkannte unter Bezugnahme auf die Rechtspre-
chung des EGMR in der Rechtssache I. A. A.60 zwar an, dass 
die Kinderrechtskonvention die Konventionsstaaten zur 
Berücksichtigung des Kindeswohls verpflichte, lehnte die 
Berufungszulassungsanträge jedoch ab, da Kindeswohlas-
pekte keinen Anspruch auf Schutzgewähr auslösten und 
nicht die abstrakten Anforderungen an die Zumutbarkeit 
einer internen Schutzalternative modifizieren könnten.

In Fällen, in denen Verfolgung aufgrund von Homose-
xualität geltend gemacht wurde, zogen die Verwaltungs-
gerichte61 insbesondere die EGMR-Entscheidung B. und 
C. heran.62 Darin stellte der EGMR eine Verletzung von 
Art. 3 EMKR im Fall einer Abschiebung eines homosexu-
ellen Antragstellers nach Gambia fest, bei der keine neue 
Risikobewertung vorgenommen worden war. In allen in 
diesem Kontext gesichteten Entscheidungen wurde die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. 

Ein Beispiel für eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit der Rechtsprechung des EGMR in diesem Kontext bie-
tet das Urteil des VG Cottbus im Fall eines homosexuellen 

58	 EuGH, Urteil vom 16.1.2024 – C-621/21 – asyl.net: M32111; vgl. 
dazu Hruschka/Mantel/Stern in Huber/Mantel, Kommentar zum 
AufenhtG/AsylG, 4. Auflage 2025, AsylG § 3b Rn. 53 ff.; siehe auch 
Endres de Oliveira/Kasim, Die Relevanz der Istanbul‑Konvention 
für den flüchtlingsrechtlichen Schutz von Frauen in der EU: Das 
EuGH‑Urteil in der Rechtssache WS gegen Bulgarien, NVwZ 2024, 
S. 486 (488 f.).

59	 VGH Bayern, Urteil vom 15.1.2024 – 11 ZB 23.30922 – BeckRS 2024, 
633; Urteil vom 29.1.2024 – 11 ZB 24.30065 – BeckRS 2024, 1372.

60	 EGMR, Urteil vom 8.3.2016 – 25960/13, I.A.A. a.o. gg. Vereinigtes 
Königreich – hudoc.

61	 Z. B. VG Bremen, Urteil vom 2.9.2024 – 7 K 162/24 – milo.bamf.de; 
VG Cottbus, Urteil vom 9.2.2023 – VG 5 K 755/18.A – BeckRS 2023, 
4400; VG Meiningen, Urteil vom 13.11.2023 – 2 K 1355/22 Me – milo.
bamf.de.

62	 EGMR, Urteil vom 17.2.2020 – 889/19 und 43987/16, B und C gg. 
Schweiz – hudoc.
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Antragstellers marokkanischer Staatsangehörigkeit aus 
Algerien, in dem das Gericht die Ablehnung des Asylan-
trags aufhob.63 Bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft 
stützte es sich zentral auf zwei EGMR-Urteile: Paposhvi-
li64 zur Begründung des »Mindestmaß-an-Schwere-Maß-
stabs« (minimum level of severity) für eine Verfolgungs-
handlung; und B. und C.65 mit der Argumentation, dass 
eine Geheimhaltung der Sexualität des Klägers aufgrund 
drohender Verfolgung in ihrer Schwere einer Verfolgung 
gleichkäme und schon deshalb keine Option sei, weil sich 
die Lebensumstände des Klägers ändern könnten und die 
Entdeckung der Homosexualität nicht nur vom Verhalten 
des Klägers abhinge. Gestützt auf die Rechtsprechung des 
EGMR entkräftete das VG Cottbus entscheidungserheb-
lich die Argumentation des BAMF, welches angenommen 
hatte, dass eine mögliche Verfolgung in Algerien durch 
Geheimhaltung der Homosexualität vermieden werden 
könne. Das Beispiel zeigt exemplarisch, dass die intensive 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des EGMR 
in verwaltungsrechtlichen Entscheidungen durchaus ent-
scheidungsrelevant sein kann. 

4. Unterschiedliche Bezugnahme auf EGMR und 
UN‑Ausschüsse

Von den 140 identifizierten Urteilen, die Bezug auf inter-
nationale Entscheidungen nehmen, enthalten nur zwei 
einen Verweis auf den UN-Menschenrechtsausschuss.66 
Dieser wird dabei vom VG Ansbach in beiden Entschei-
dungen wortgleich und nur indirekt im Rahmen der Zi-
tierung einer Länderinformation aus dem Jahr 2022 er-
wähnt.67 

Ansonsten wurden Berichte von anderen UN-Gremien 
gelegentlich im Rahmen von Erkenntnismitteln als Län-
derinformationen hinzugezogen. Beispielsweise wurden 
Berichte des UN-Menschenrechtsrats (Human Rights 
Council) und des UN-Sonderberichterstatters zu Men-
schenrechtsverletzungen im eritreischen Nationaldienst 
in einem Urteil des OVG Rheinland-Pfalz berücksich-
tigt.68 Ähnlich hat der VGH Baden-Württemberg Berichte 
des UN-Menschenrechtsrats zu Afghanistan zur Analyse 
der dortigen allgemeinen Gefährdungslage herangezo-

63	 VG Cottbus, Urteil vom 9.2.2023, a. a. O. (Fn. 61); so auch VG Bre-
men, Urteil vom 2.9.2024, a. a. O. (Fn. 61).

64	 EGMR, Urteil vom 13.12.2016, a. a. O. (Fn. 29).
65	 EGMR, Urteil vom 17.11.2020, a. a. O. (Fn. 62).
66	 VG Ansbach, Urteil vom 6.2.2024 – AN 9 K 23.30609 – BeckRS 2024, 

2336; Urteil vom 20.3.2024 – AN 9 K 23.30567 – BeckRS 2024, 6892.
67	 Österreichisches Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderin-

formationsblatt T. vom 8.8.2022, S. 1.
68	 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 7.12.2023 – 13 A 10789/23.OVG – 

asyl.net: M32196; zitiert: UN-Menschenrechtsrat, Report of the special 
rapporteur Moahmed Abdelsalam Babiker, A/HRC/53/20, 9.5.2023, 
ecoi.net/de/dokument/2074150.html; Report of the commission of 
inquiry on human rights in Eritrea, A/HRC/29/42, 4.6.2015, ecoi.net/
de/dokument/1140758.html.

gen.69 Obwohl die Verwendung solcher Berichte im Rah-
men der Recherche nicht systematisch erfasst wurde, ist 
uns bei der Sichtung der Entscheidungen dennoch auf-
gefallen, dass ihre Einbeziehung eher die Ausnahme dar-
stellt.

V. Entscheidungen zu Abschiebungs
verboten

1. Häufigkeit und Art der Bezugnahme auf internati-
onale Entscheidungen

Es konnten 153 Entscheidungen identifiziert werden, bei 
denen internationale Entscheidungen schwerpunktmäßig 
im Rahmen der Prüfung von Abschiebungsverboten zi-
tiert wurden. Von diesen Fällen wurden 68 % mit der Fest-
stellung entschieden, dass kein Schutzanspruch bestehe. 
Bei den Entscheidungen zu Abschiebungsverboten wur-
de keine direkte Bezugnahme auf Entscheidungen von 
UN‑Ausschüssen gesichtet.

Die häufigsten zitierten EGMR-Urteile waren Sufi und 
Elmi (69), gefolgt von N. (50) und Paposhvili (36).70 In 
Sufi und Elmi stellte der EGMR eine Verletzung des Art. 3 
EMRK im Fall einer Abschiebung von zwei somalischen 
Staatsangehörigen nach Mogadischu fest und setzte sich 
mit der Frage auseinander, ob und unter welchen Um-
ständen humanitäre und sozioökonomische Gründe 
im Herkunftsland einen Verstoß gegen das Verbot un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung aus Art. 3 
EMRK begründen. In den anderen beiden Urteilen ging 
es um die Frage, unter welchen Umständen eine drohende 
Verletzung von Art. 3 EMRK in Fällen gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen und mangelnder medizinischer Ver-
sorgung angenommen werden kann.

Bei einem Großteil der untersuchten Entscheidungen 
(73 %) wurde die Auseinandersetzung mit den herange-
zogenen internationalen Entscheidungen als textbau-
steinartig oder oberflächlich eingestuft. Dieses Ergebnis 
lässt sich auch darauf zurückführen, dass internationale 
Entscheidungen im Rahmen von Abschiebungsverboten 
größtenteils zur Herleitung rechtlicher Maßstäbe heran-
gezogen wurden. Zudem ist auffällig, dass sich die nati-
onalen Gerichte in Bezug auf die sich aus der Rechtspre-
chung des EGMR ergebenden Maßstäbe häufig nicht auf 

69	 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 21.6.2023 – A 11 S 1695/22 
– asyl.net: M31767; zitiert: UN-Menschenrechtsrat, Report of the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, 
A/HRC/52/84, 9.2.2023, ecoi.net/de/dokument/2087920.html.

70	 EGMR, Urteil vom 28.6.2011 – 8319/07 und 11449/07, Sufi und Elmi 
gg. Vereinigtes Königreich – BeckRS 2012, 8147; Urteil vom 27.5.2008 
– 26565/05, N. gg. Vereinigtes Königreich – asyl.net: M13624; Urteil 
vom 13.12.2016, a. a. O. (Fn. 29).
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EGMR-Urteile selbst, sondern auf das BVerwG und des-
sen Auslegung der EGMR-Spruchpraxis beziehen.71 

2. Kontext und Wirkung der Bezugnahme

Internationale Entscheidungen wurden überwiegend im 
Rahmen der Prüfung des Abschiebungsverbots nach § 60 
Abs. 5 AufenthG zitiert und hier in Hinblick auf mögliche 
Abschiebungsverbote, die aus dem Verbot der Folter so-
wie der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung 
nach Art. 3 EMRK abgeleitet werden. Entscheidend ist 
dabei die Gefahrenprognose, in deren Rahmen festzustel-
len ist, ob die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer men-
schenrechtswidrigen Behandlung besteht. Die Rechtspre-
chung des EGMR wurde zunächst in einer Vielzahl von 
Fällen bei der Herleitung des hier zur Anwendung kom-
menden real-risk‑Maßstabs zumindest indirekt zitiert.72 

Schwerpunktmäßig wurde im Hinblick auf die Er-
heblichkeitsschwelle einer möglichen Verletzung von 
Art. 3 EMRK durch schlechte humanitäre Bedingungen 
im Abschiebungszielstaat Bezug auf den EGMR genom-
men. Dabei legt der EGMR verschiedene Maßstäbe an, je 
nachdem, ob die Verantwortung für diese Bedingungen 
einem Akteur zurechenbar ist oder nicht.73 Auffällig ist, 
dass nationale Gerichte zum Großteil nicht eindeutig zwi-
schen den verschiedenen Maßstäben unterscheiden. Ein 
anschauliches Beispiel hierfür ist eine Entscheidung des 
VG Bremen, in der Textbausteine zu den verschiedenen 
Erheblichkeitsmaßstäben unzusammenhängend anein-
andergereiht erscheinen.74 Nur in wenigen der analysier-
ten Entscheidungen fand eine besonders detaillierte Her-
leitung und Anwendung dieser grundlegenden Maßstäbe 
für die Prüfung von Abschiebungsverboten statt.75 

Bei der Prüfung des Abschiebungsverbots nach § 60 
Abs. 7 AufenthG wegen konkreter individueller Gefahren 

71	 Vgl. VG Bremen, Urteil vom 27.1.2023 – 2 K 1016/20 – asyl.net: 
M31383; VG Frankfurt (Oder), Urteil vom 18.1.2023 – 10 K 1047/17.A 
– BeckRS 2023, 3011; VG Weimar Urteil vom 6.12.2023 – 7 K 2717/22 
– BeckRS 2023, 51861.

72	 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 21.8.2024 – VGH A 
9 S 318/24 – milo.bamf.de; VG Chemnitz, Urteil vom 8.5.2024 – 6 
K 1211/21.A – milo.bamf.de; VG Köln, Urteil vom 14.9.2023 – 8 
K 7348/17.A – BeckRS 2023, 33569; VG Minden, Beschluss vom 
1.10.2024 – 6 L 832/24.A – BeckRS 2024, 26313; VG Saarlouis, Urteil 
vom 18.9.2024 – 5 K 206/24 – milo.bamf.de; VG Sigmaringen, Urteil 
vom 17.7.2024 – A 14 K 2600/22 – asyl.net: M32621.

73	 EGMR, Urteil vom 27.5.2008, a. a. O. (Fn. 70), Rn. 42; Urteil vom 
21.1.2011, a. a. O. (Fn. 8); Urteil vom 28.6.2011, a. a. O. (Fn. 70), 
Rn. 282.

74	 Vgl. VG Bremen, Urteil vom 27.1.2023, a. a. O. (Fn. 71), Rn. 49.
75	 So etwa: OVG Sachsen, Beschluss vom 24.5.2023 – 1 A 472/20.A – 

asyl.net: M31627; VG Düsseldorf, Urteil vom 16.10.2024 – 15 K 
6321/24.A – BeckRS 2024, 30164; VG Oldenburg, Beschluss vom 
19.6.2024 – 7 A 2425/20 – milo.bamf.de.

wurden in den gesichteten Gerichtsentscheidungen kaum 
internationale Entscheidungen rezipiert.76

Hinsichtlich der Korrelation zwischen der Ausführ-
lichkeit der Heranziehung von internationalen Entschei-
dungen und dem Ausgang der jeweiligen nationalen 
Entscheidung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt 
werden. 

3. Umgang mit vulnerablen Schutzsuchenden

Der Umgang mit vulnerablen Schutzsuchenden spielt 
zwar in einer Reihe von nationalen Entscheidungen zu 
Abschiebungsverboten eine Rolle, internationale Ent-
scheidungen werden jedoch nur in seltenen Ausnahme-
fällen in diesem Kontext zur Begründung herangezogen.
Dabei wäre in vielen Fällen, zum Beispiel zu Schutzsu-
chenden mit Behinderung oder zu geschlechtsspezifi-
scher Gewalt oder Diskriminierung, eine intensive Ausei-
nandersetzung mit internationalen Entscheidungen, etwa 
des Kinderrechtsausschusses, des Frauenrechtsausschus-
ses oder des Behindertenrechtsausschusses naheliegend.77 
Dass dies bei der Prüfung der Abschiebungsverbote kaum 
passiert, mag auch daher rühren, dass entsprechende 
Merkmale von den Gerichten vorrangig als potenzielle 
Verfolgungsgründe bei der Prüfung der Flüchtlingseigen-
schaft erörtert werden. Trotzdem bleibt auch im Bereich 
der Abschiebungsverbote Raum, die Auswirkung solcher 
Vulnerabilitäten zu überprüfen.

Ein Beispiel, in dem uns die intensive Auseinander-
setzung mit der Rechtsprechung des EGMR ausschlagge-
bend für die Gewährung eines Abschiebungsverbots und 
einer menschenrechtsbasierten Auslegung erschien, ist 
ein Urteil des VG Weimar, in dem das Gericht ein Ab-
schiebungsverbot für ein behindertes Kind aus Nordma-
zedonien feststellte.78 Das Urteil ist deshalb bemerkens-
wert, da es bei der Prüfung der drohenden Verletzung von 
Art. 3 EMRK unter Heranziehung der Rechtsprechung 
des EGMR79 nicht nur auf die unmenschliche Behand-
lung abstellt, sondern auch auf das Recht auf Teilhabe und 
Förderung, insbesondere das Recht auf Bildung aus Art. 2 
Zusatzprotokoll zur EMRK. Im Ergebnis betonte das VG 
die Bedeutung des Rechts auf Bildung als Teil der Men-
schenwürde und stellte wegen des fehlenden Zugangs zu 

76	 Ausnahmsweise z. B. VG Gießen, Urteil vom 1.2.2023 – 6 K 2222/19.
GI.A – milo.bamf.de; VG Karlsruhe, Urteil vom 18.4.2023 – A 6 K 
3088/22 – milo.bamf.de.

77	 So denkbar in: VGH München Beschluss vom 27.6.2023 – 14 ZB 
22.30785 – BeckRS 2023, 17199; VG Frankfurt (Oder), Urteil vom 
18.1.2023, a. a. O. (Fn. 69); VG Weimar, Urteil vom 17.5.2023 – 7 K 
176/21 We – asyl.net: M32209.

78	 VG Weimar, Urteil vom 17.5.2023, a. a. O. (Fn. 75).
79	 EGMR, Urteil vom 7.7.1989 – 14038/88, Soering gg. Vereinigtes 

Königreich; Urteil vom 10.11.2005 – 44774/98, Leyla Sahin gg. Tür-
kei; Urteil vom 28.6.2011, a. a. O. (Fn. 68); Urteil vom 27.5.2014 – 
16032/07, Velyo Velev gg. Bularien – hudoc. 
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Bildung und den drohenden prekären Lebensverhältnis-
sen eine Vergleichbarkeit mit einer Verletzung des Art. 3 
EMRK fest.80 

VI. Fazit

Die Analyse lässt eine Reihe von Erkenntnissen zu Art 
und Umfang der Heranziehung internationaler Entschei-
dungen durch nationale Verwaltungsgerichte zu: 

•	 Nationale Verwaltungsgerichte nehmen trotz des 
Gebots der vertragskonformen Auslegung inner-
staatlichen Rechts, der sich aus dem Grundsatz der 
Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes er-
gibt, nur sehr selten Bezug auf Entscheidungen der 
UN-Fachausschüsse. Von den insgesamt 472 gesich-
teten nationalen Entscheidungen wurde in nur acht 
Fällen überhaupt Bezug auf UN-Fachausschüsse 
genommen. Dabei handelt es sich nicht überall um 
Ausschuss-Auffassungen in Individualbeschwerde-
verfahren. Meist wurde lediglich Sekundärliteratur 
herangezogen (siehe Abschnitt II.4) oder die Aus-
schussentscheidung nur indirekt zitiert (siehe Ab-
schnitt III.4 und Abschnitt IV.4).

•	 In welchem Kontext eine internationale Entschei-
dung am häufigsten herangezogen wurde, hängt stark 
vom Themengebiet ab. Insgesamt war die am häufigs-
ten zitierte EGMR-Entscheidung M. S. S., die in allen 
vier Themenbereichen in verschiedenen Kontexten 
herangezogen wurde (siehe etwa Abschnitte II.1, III.1 
und IV.2), gefolgt von Sufi und Elmi im Kontext einer 
Verletzung von Art. 3 EMRK wegen schlechter huma-
nitärer Verhältnisse im Herkunftsstaat (s. o. Abschnit-
te IV.2 und V.2) und Paposhvili bei der Anwendung 

80	 VG Weimar, Urteil vom 17.5.2023, a. a. O. (Fn. 77), Rn. 61, 65.

des Mindestmaß-an-Schwere-Maßstabs (minimum 
level of severity; s. o. Abschnitt IV.3).

•	 Der Umgang mit Vulnerabilität und die Detailtiefe 
der Auseinandersetzung mit internationalen Ent-
scheidungen variiert stark je nach Themengebiet. 

•	 Die Rechtsprechung des EGMR wird in nationalen 
Gerichtsentscheidungen überwiegend in rechtlichen 
Kontexten etwa zur Herleitung rechtlicher Maßstäbe 
herangezogen. In tatsächlichen Kontexten, wie etwa 
der Beurteilung von Haftbedingungen oder der Ge-
sundheitsversorgung von erkrankten Personen, fin-
den EGMR-Entscheidungen kaum Beachtung. 

•	 Zum Großteil (68,4 %) haben wir die Rezeption in-
ternationaler Entscheidungen als oberflächlich oder 
textbausteinartig eingestuft (s. o. Abschnitte II.1, III.1, 
IV.1 und V.1). Allerdings haben wir in acht der zwölf 
Entscheidungen mit Verweisen auf UN-Ausschüsse 
eine gründliche Auseinandersetzung mit den heran-
gezogenen internationalen Entscheidungen festge-
stellt. 

•	 Eine eindeutige Kausalität zwischen der Inbezugnah-
me einer internationalen Entscheidung durch nati-
onale Gerichte und dem Ausgang der Entscheidung 
lässt sich anhand der gesammelten Daten nicht evi-
dent nachweisen. Dennoch lassen sich aus der Ana-
lyse zwei Tendenzen ableiten: In den Fällen, in denen 
internationale Rechtsprechung besonders gründlich 
berücksichtigt wurde, war die Einbeziehung von Er-
kenntnisquellen insgesamt umfassend und die Quali-
tät der Entscheidungsbegründung – unabhängig von 
ihrem Ausgang – überdurchschnittlich hoch. Außer-
dem zeigen einzelne Beispiele, dass eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit internationalen Entschei-
dungen durchaus zu einer menschenrechtsbasierten 
Auslegung führen und einen entscheidungsrelevan-
ten Einfluss haben kann.

Abbildung:
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(Bedarfs-) Gerechtigkeit in einem ausgrenzenden Sondersystem? 

Die Rolle der UN-Behindertenrechtskonvention im Kontext des Asylbewerberleistungsgesetzes
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I. Einleitung

Für (geflüchtete) Menschen mit Behinderungen ist der 
Zugang zu erforderlicher medizinischer und psychosozi-
aler Versorgung, zu Pflegeleistungen, zu Angeboten wie 
Ergo- oder Physiotherapie sowie zu Leistungen zur Teil-
habe etwa an Bildung und am Arbeitsleben essenziell. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Konven-
tion) verpflichtet Deutschland dazu, geflüchteten Men-
schen mit Behinderungen diskriminierungsfreien Zugang 
zu diesen Gesundheits- und bedarfsdeckenden Leistun-
gen von Anfang an zu gewähren.1 Nur so werden zudem 
die Voraussetzungen für ein faires Asylverfahren, für ein 
gelingendes Ankommen und die weitere Inklusion in der 
Gesellschaft geschaffen.

Doch die Bedarfe und Rechte geflüchteter Menschen 
mit Behinderungen werden bei der Aufnahme in Deutsch-

*	 Sophia Eckert, LL. M., ist politische Referentin für Flucht, Migration 
und Behinderung bei Handicap International e. V. – Crossroads, Kon-
takt: so.eckert@hi.org. Handicap International – Crossroads wird ko-
finanziert von der Europäischen Union. Dr. Catharina Hübner, LL. M., 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle UN‑Behin-
dertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
Kontakt: huebner@dimr.de. Die Autorinnen bedanken sich herzlich 
bei ihren Kolleg*innen innerhalb und außerhalb der Organisationen 
für die wertvollen Hinweise und den fachlichen Austausch. 

1	 UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN‑BRK Fachausschuss) (2023), Abschließende Bemerkungen (Ab-
schl. Bem.) zu Deutschland – CRPD/C/DEU/CO/2-3 –, Rn. 57d, 58d.

land bisher kaum beachtet. Gerade in den Monaten und 
Jahren nach ihrer Ankunft ist ihre Lebenssituation in der 
Regel prekär. Sie werden nicht nur aufgrund ihres Flucht-
hintergrunds, sondern auch aufgrund ihrer Beeinträch-
tigung, also intersektional, diskriminiert und erfahren 
dadurch eine höchst eigene Form von Diskriminierung. 
Diese zeigt sich unter anderem im eingeschränkten So-
zialleistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylbLG), das die Bedarfe von geflüchteten Menschen 
mit Behinderungen nicht systematisch mitdenkt. In der 
Praxis bleibt die medizinische und psychosoziale Versor-
gung daher oft auf Akutversorgung beschränkt, während 
bedarfsdeckende Leistungen im Einzelfall mühsam bei 
den Behörden erstritten werden müssen – und auch dann 
nicht immer gewährt werden. Dabei besteht bei korrekter 
Anwendung der verfassungs-, europa- und völkerrechtli-
chen Vorgaben für Menschen mit Behinderungen ein An-
spruch auf bedarfsdeckende Leistungen. 

Worin die Vorgaben der UN‑BRK bestehen, wie sie im 
Kontext des AsylbLG anzuwenden sind und wie Leistun-
gen in der Rechtspraxis im Einklang mit der UN‑BRK zu 
gewähren sind, soll nachfolgend beschrieben werden.

II. Die UN-BRK

1.  Wesen und Zielsetzung

Die UN‑BRK ist keine Sonderkonvention, sondern kon-
kretisiert die allgemeinen Menschenrechte bezogen auf 
Menschen mit Behinderungen.2 Sie markiert einen Pa-
radigmenwechsel: Weg vom defizitorientierten medizi-
nischen Blick, bei dem Beeinträchtigungen als Nachteil 
und Menschen mit Behinderungen als Bittsteller*innen 
empfunden werden, hin zu einem menschenrechtlichen 
Ansatz. Menschen mit Behinderungen sind Träger*innen 
von Rechten – der Staat muss diese achten, gewährleisten 
und schützen.

2	 Deinert et al., Stichwort-Kommentar Behindertenrecht, Nomos 
Baden-Baden, 2022, Rn. 7 f.; Deutsches Institut für Menschenrechte 
(DIMR), Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention (Mo-
nitoring-Stelle UN-BRK), Menschenrechte in der sozialgerichtlichen 
Praxis, Berlin, 2018, S. 12.

mailto:so.eckert@hi.org
mailto:huebner@dimr.de
mailto:huebner@dimr.de
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Die Konvention enthält Prinzipien (zum Beispiel 
Nicht‑Diskriminierung, Chancengleichheit, Selbstbe-
stimmung, Inklusion), Verpflichtungen (zum Beispiel 
Partizipation, Bewusstseinsbildung, Zugänglichkeit) und 
Einzelrechte (bürgerliche und politische sowie wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte). Die rechtsverbind-
lichen Prinzipien müssen bei der Auslegung und An-
wendung aller anderen Artikel der Konvention immer 
berücksichtigt werden. Vor allem aber geben sie die Ziele 
vor, die mithilfe der in den nachfolgenden Artikeln der 
UN‑BRK beschriebenen Menschenrechte erreicht werden 
sollen. Ziel der Konvention ist der volle und gleichberech-
tigte Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle Menschen mit Behinderungen.

Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN‑BRK 
sind Personen »mit langfristigen körperlichen, seelischen, 
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vol-
len, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können« (Art. 1). Diese Definition 
schließt auch Menschen mit chronischen Erkrankungen 
wie Diabetes oder Krebs, mit Traumata, psychosomati-
schen Beschwerden oder Angstzuständen ein.3

2. Bindungswirkung

Die von Deutschland ratifizierte UN-BRK4 wurde durch 
ein Zustimmungsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 GG in die in-
nerstaatliche Rechtsordnung übernommen5 und hat den 
Rang eines einfachen Bundesgesetzes.6 Neben der Bun-
desebene sind auch die Bundesländer im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten unmittelbar an die UN‑BRK gebunden 
und zu ihrer Umsetzung verpflichtet.7 Auch die Kom-
munen als integrale Bestandteile der Länder müssen den 
Vorgaben der Konvention nachkommen.8 Dies bestätigt 

3	 Die UN‑BRK erfasst mehr als die in Deutschland als (Schwer-)Be-
hinderung anerkannten Beeinträchtigungen, darunter auch solche, 
die bei pflegebedürftigen älteren Menschen auftreten. Vgl. DIMR, 
Monitoring-Stelle UN-BRK, Behinderung: Neues Verständnis nach 
der Behindertenrechtskonvention, Berlin, 2011, S. 3.

4	 Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN‑BRK am 24. Febru-
ar 2009 ratifiziert. Nach den Regularien der Konvention trat sie am 
26. März 2009 in Deutschland in Kraft und ist seitdem geltendes 
Recht.

5	 Krajewski, Völkerrecht, Nomos Baden-Baden, 2023, § 12 Rn. 154; Ep-
ping/ Hillgruber (Hg.), Beck’scher Online-Kommentar GG, 55. Aufl. 
2023, Art. 59 GG, Rn. 41.

6	 DIMR, Monitoring-Stelle UN-BRK, Die UN-Behindertenrechtskon-
vention: ihre Bedeutung für Ämter, Gerichte und staatliche Stellen, 
Berlin 2012, S. 1; Ipsen, Völkerrecht, C.H. Beck, 2018, § 4 Rn. 8.

7	 Vgl. BVerfG, Urteil vom 14.10.2004 – 2 BVR 1481/04 –, erneut bekräf-
tigt durch: BVerfG, Beschluss vom 21.7.2010 – 1 BvR 420/09 –, Rn. 74. 

8	 Verfassungsrechtlich sowie staatsorganisationsrechtlich sind die 
Kommunen den Ländern zuzuordnen. Ihre Aufgaben und Entschei-
dungen richten sich nach den Vorgaben der Länder, die für das Kom-
munalrecht zuständig sind. Dietlein/Hellermann, Öffentliches Recht 
in Nordrhein-Westfalen, C. H. Beck München, 2019, § 2, Rn. 4 u. 29.

auch Art. 4 Abs. 5 UN-BRK, demgemäß die Konvention 
uneingeschränkt für alle staatlichen Ebenen, einschließ-
lich der Kommunen, gilt.9

Die UN‑BRK dient als zwingende Auslegungshilfe für 
Grundrechte und übriges nationales Recht im Sinne der 
völkerrechtsfreundlichen Auslegung (Art. 1 Abs. 2 GG).10 
Sind einzelne Regelungen hinreichend klar und unbe-
dingt formuliert, entfalten sie zudem unmittelbare Wir-
kung, d. h. sie sind direkt einklagbar, wie etwa Art. 5 Abs. 2 
UN‑BRK (Diskriminierungsverbot).11 Auch das Recht auf 
Zugang zur Gehörlosenkultur (Art. 30 Abs. 4 UN-BRK) 
könnte laut Bundessozialgericht (BSG) direkt einklagbar 
sein.12 

Die UN‑BRK ist seit ihrer Ratifizierung durch die EU 
im Jahr 2011 auch integraler Bestandteil der europäischen 
Rechtsordnung13 und muss bei der Schaffung von Sekun-
därrecht sowie der Auslegung europäischen Rechts beach-
tet werden.14 Deutsche Behörden und Gerichte sind dazu 
verpflichtet, europäisches Recht national im Einklang mit 
der UN‑BRK auszulegen und entgegenstehendes Recht zu 
vermeiden.15

Die Allgemeinen Bemerkungen (General Comments) 
und Abschließenden Bemerkungen (Concluding Obser-
vations) des UN‑BRK Fachausschusses geben Hinweise 
zur Auslegung der UN‑BRK und zeigen staatenspezifi-
sche Umsetzungsdefizite auf. Sie sind zwar rechtlich nicht 
bindend, dennoch haben Deutschland und die EU sich 
mit der Ratifizierung verpflichtet, die Empfehlungen als 
Leitlinien für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspre-
chung auf allen Ebenen zu berücksichtigen. Auch die Ge-
richte sind explizit aufgefordert, sich mit den Äußerungen 
des Ausschusses auseinanderzusetzen.16 

9	 Siehe auch DIMR, Monitoring-Stelle UN‑BRK (2018), S. 14.
10	 Dreier (Hg.), GG Kommentar, Band I Artikel 1-19, Mohr Siebeck Tü-

bingen, 2023, Art. 1 Abs. 2, Rn. 24.
11	 BSG, Urteil vom 6.3.2012 – B 1 KR 10/11 R – Rn. 29, 31, abrufbar 

unter shorturl.at/Fe7Ha.
12	 Ebd., Rn. 25.
13	 EuGH, Urteil vom 22.5.2014 – C-356/12 – Rn. 68.
14	 EuGH, Urteil vom 11.9.2019 – C-397/18 – ECLI:EU:C:2019:703 –, 

Rn. 39 ff. m. w. N., abrufbar unter shorturl.at/JsNF9. Siehe auch Welke 
(Hg.), UN-Behindertenrechtskonvention: Kommentar mit rechtli-
chen Erläuterungen, Lambertus Freiburg, 2012, S. 87.

15	 Welke (2012), a. a. O. (Fn. 14), S. 87; Dürig/Herzog/Scholz, Grund-
gesetz Kommentar, C. H. Beck München, 101. EL 2023, Art. 59 GG, 
Rn. 186g; EuGH, Urteil vom 3.9.2008 – C 402/05.

16	 BVerfG, Beschluss vom 26.7.2016 – 1 BvL 8/15; Urteil vom 24.7.2018 
– 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16 –, Urteil vom 29.1.2019 – 2 BvC 62/14.
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3. Spezifische Verpflichtungen gegenüber geflüchte-
ten Menschen mit Behinderungen 

Da die Rechte der UN‑BRK unabhängig von Staatsange-
hörigkeit und Aufenthaltsstatus gelten, müssen die in Ab-
schnitt II.2 dargelegten staatlichen Pflichten auch gegen-
über geflüchteten Menschen mit Behinderungen erfüllt 
werden. Vertragsstaaten haben die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in der Gesetzgebung sowie in allen 
politischen Konzepten und Programmen zu berücksich-
tigen (Art. 4 Abs. 1a bis c UN-BRK) – auch in der Asyl- 
und Migrationspolitik. Dies betrifft Bundesgesetze (zum 
Beispiel das AsylbLG) genauso wie Landesverwaltungen 
(zum Beispiel Erstaufnahme, Bedarfserkennung) und 
kommunale Sozialämter. 

Dabei gilt bei geflüchteten Menschen mit Behinderun-
gen: Bei der höchst eigenen, intersektionalen Form von 
Diskriminierung, die sie an der Schnittstelle Flucht und 
Behinderung erfahren, lässt sich Diskriminierung auf-
grund des Aufenthaltsstatus und der Beeinträchtigung 
nicht trennen. Jede ungerechtfertigte Benachteiligung 
etwa gegenüber nicht-geflüchteten Menschen ohne Be-
hinderungen verstößt daher gegen das Diskriminierungs-
verbot des Art. 5 UN-BRK.17 Dies ist auch mit Blick auf 
das verfassungsrechtlich garantierte Gleichbehandlungs-
gebot für Menschen mit Behinderungen (Art. 3 Abs. 3 
S. 2 GG) zu beachten. Da Art. 5 Abs. 2 UN-BRK, wie in 
Abschnitt II.2 dargelegt, unmittelbar wirkt, ist das kon-
ventionsrechtliche Diskriminierungsverbot zudem direkt 
einklagbar. 

III. Die Rolle der UN‑BRK im Kontext des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes

Das AsylbLG differenziert zwischen allen Leistungsbe-
rechtigten zustehenden Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 
dem Anspruch auf medizinische Grundversorgung (§ 4 
AsylbLG) und zusätzlichen Leistungen für besondere 
Bedarfe im Einzelfall nach behördlichem Ermessen (§ 6 
AsylbLG). Nach einer Wartezeit von 36 Monaten können 
Leistungsberechtigte unter bestimmten Voraussetzungen 
sogenannte Analogleistungen (§ 2 Abs. 1 AsylbLG) er-
halten, die weitgehend dem Sozialhilfeniveau (SGB XII) 
sowie der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entspre-

17	 Somit darf es auch bei wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten (sogenannte WSK-Rechte) im Kontext der Versorgung und 
Inklusion dieser Gruppe keine graduelle Gewährung der Rechte ge-
ben, wie sie Art. 4 Abs. 2 UN‑BRK in anderen (vor allem strukturel-
len) Bereichen ermöglicht. Denn das Diskriminierungsverbot ist ein 
Kernbereich, d. h. ein wesentliches und unverzichtbares Minimum al-
ler WSK-Rechte. Die diesbezüglichen Verpflichtungen müssen sofort 
verwirklicht werden.

chen.18 Innerhalb dieses Systems sind die vorab dargeleg-
ten, in der UN‑BRK verankerten Vorgaben zwingend zu 
berücksichtigen.

1. Die UN‑BRK in der Rechtspraxis des AsylbLG

Die UN‑BRK ist bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der 
Regelungen im AsylbLG und der darin enthaltenen Er-
messenspielräume und unbestimmten Rechtsbegriffe ent-
weder unmittelbar oder im Sinne der völkerrechtsfreund-
lichen Auslegung des AsylbLG, des Grundgesetzes und des 
Europarechts zu berücksichtigen (siehe Abschnitt II.2). 
Konkrete Anknüpfungspunkte an die Grundrechte sind 
hierbei vor allem das Recht auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum19 sowie das verfassungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG), das unter 
Beachtung von Art. 5 UN‑BRK vor intersektionaler Dis-
kriminierung schützt.20 Europarechtlich ist insbesondere 
die EU-Aufnahmerichtlinie21 relevant.

In der Rechtsprechung zum AsylbLG wird vor allem 
und regelmäßig auf das grundgesetzliche Existenzmini-
mum abgestellt. Es umfasst sowohl physische Bedarfe, wie 
Ernährung, medizinische Versorgung und Unterkunft, 
als auch soziokulturelle, wie persönliches Taschengeld, 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung oder Assistenz für 
Menschen mit Behinderungen.22 Bei der Bemessung des 
Existenzminimums dürfen nach dem Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) migrationspolitische Erwägungen und 
Aufenthaltsstatus keine Rolle spielen.23 Niedrigere exis-
tenzsichernde Leistungen, wie etwa im AsylbLG, dürfen 
nur festgelegt werden, wenn der tatsächliche Bedarf der 
betroffenen Gruppe nachvollziehbar geringer ist als bei 
anderen.24 Solche Minderbedarfe können sich bei Dritt-
staatsangehörigen etwa aus der Kürze des Aufenthalts oder 
der Aufenthaltsperspektive ergeben.25 Die Bedarfe von 
Asylsuchenden (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG), Geduldeten 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 AsylbLG) und Menschen mit bestimmten 
humanitären Aufenthaltstiteln (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG) 
liegen jedoch in der Regel tatsächlich nicht niedriger. Im 

18	 Für einen Überblick zum Thema Analogleistungen im Gesund-
heitsbereich siehe Weiser, Gesundheitsversorgung im Rahmen des 
AsylbLG, Asylmagazin 10–11/2020, 333 ff., 338 f.

19	 Art. 1 Abs. 1 i. V. m. 20 Abs. 1 GG.
20	 Dieses ist auch direkt einklagbar (siehe II.2). Für eine ausführliche 

Besprechung des Verhältnisses des grundrechtlichen Existenzmini-
mums und Art. 3 (Abs. 1) GG, siehe Schreiber/Greiser, SGb 7/2024, 
S. 395 ff.

21	 Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantra-
gen, ABl. L 180/96 vom 29.6.2013 (Aufnahme-RL).

22	 Vgl. BVerfG, Urteil vom 18.7.2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 – asyl.net: 
M19839, Leitsatz 2, Rn. 90, 120; BVerfG, Beschluss vom 12.5.2021 – 1 
BvR 2682/17 – asyl.net: M29851, Rn. 17.

23	 BVerfG, Urteil vom 18.7.2012, a. a. O. (Fn. 22), Rn. 99, 120, 121. 
24	 Ebd., Leitsatz 3, Rn. 99 ff.
25	 Ebd, Rn. 100 ff.
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Übrigen ist ihr Aufenthalt meist auch nicht vorüberge-
hend oder kurz. Daher wird das AsylbLG seit Jahren als 
diskriminierendes Sondergesetz kritisiert.26 Auch Handi-
cap International – Crossroads und das Deutsche Institut 
für Menschenrechte fordern seine Abschaffung.27 Im Ein-
zelfall muss jedenfalls auch innerhalb des Rahmens des 
AsylbLG eine existenzsichernde Bedarfsdeckung möglich 
sein, die die Verpflichtungen aus dem Grundgesetz und 
der UN‑BRK erfüllt. 

Bedarfsdeckende Leistungen stehen asylsuchen-
den Menschen zudem aufgrund von EU-Recht zu: Die 
EU‑Aufnahmerichtlinie verpflichtet Sozialbehörden, not-
wendige Bedarfe vulnerabler Personen, wie Menschen mit 
Behinderungen, vollständig abzudecken, einschließlich 
medizinischer und sonstiger Hilfe.28 Auf diesen Anspruch 
beziehen sich Gerichte im Wege der europarechtskonfor-
men Auslegung regelmäßig bei Einzelfallentscheidungen 
nach § 6 Abs. 1 AsylbLG.29 Auch hier ist die UN‑BRK bei 
der Auslegung und Anwendung zu beachten. Behörden 
und Gerichte haben diejenige Auslegungsvariante zu 
wählen, die am besten mit der UN‑BRK in Übereinstim-
mung zu bringen ist (siehe II.2).

Obgleich die UN‑BRK Einfluss auf die zuvor darge-
legten grund- und europarechtlichen Gewährleistungen 
haben müsste, findet sie bislang kaum Beachtung in der 
Rechtsprechung zum AsylbLG – anders als im Sozialrecht, 
wo die UN‑BRK des Öfteren als Argumentationshilfe he-
rangezogen wird.30 Zwar berücksichtigte das BVerfG bei 
der Bewertung des grundrechtlichen Existenzminimums 
im Kontext des AsylbLG europäisches und internationales 

26	 Vgl. Appell von 210 Organisationen, u. a. Handicap International e.V. 
(Stand: 1.1.2024): Es gibt nur eine Menschenwürde – Asylbewerber-
leistungsgesetz abschaffen!, abrufbar unter bit.ly/3Q9VT3X.

27	 Handicap International e. V., Stellungnahme zu den Referentenent-
würfen eines GEAS-Anpassungsgesetzes und eines GEAS-Anpas-
sungsfolgegesetzes (HI, Stellungnahme GEAS), Okt. 2024, S.12, ab-
rufbar auf der Webseite von Handicap International – Crossroads 
unter »Politische Arbeit/Positionspapiere und Stellungnahmen«; 
DIMR, Monitoring-Stelle UN-BRK, Bedarfe von geflüchteten Men-
schen mit Behinderungen berücksichtigen, Mängel im Aufnahmever-
fahren müssen behoben werden, Berlin, 2022.

28	 Art. 19 Abs. 2, 21 ff. Aufnahme-RL i. V. m. UN-BRK. In der neuen 
Aufnahmerichtlinie (Richtlinie EU 2024/1346 vom 14. Mai 2024 zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragen, ABl. L 2024/1346 vom 22.5.2024; 
Aufnahme-RL-Neu) wurden die Verpflichtungen sogar noch nachge-
schärft. Siehe HI, Stellungnahme GEAS, a. a. O. (Fn. 27), S. 13 ff.

29	 Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 1.2.2018 – L 8 AY 
16/17 B ER –, Rn. 34 f. m. w. N. abrufbar unter http://bit.ly/40Kz1gi; 
LSG Hessen, Beschluss vom 11.7.2018 – L 4 AY 9/18 B ER – Asylma-
gazin 10–11/2018, S. 389 f., asyl.net: M26415, S. 6. Daneben komme 
auch eine direkte Anwendung des Art. 19 Abs. 2 Aufnahme-RL infra-
ge. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 1.2.2018, Rn. 34.

30	 Vgl. Franke/v. Harbou, Das Asylbewerberleistungsgesetz und die 
Menschenrechte. Zur Argumentationspraxis aus 30 Jahren Gesetzge-
bung und Rechtsprechung, ZAR 2023, 411 ff., 415 – für die Relevanz 
der UN‑BRK im deutschen Sozialrecht verweisend auf BSG, Urteil 
vom 29.4.2010 – B 9 SB 2/09 R –, Rn. 45, abrufbar unter shorturl.at/
ru2BI (Anspruch auf Feststellung der Behinderung trotz Duldung be-
jahend).

Recht, die UN‑BRK bislang jedoch nicht.31 Nach Kenntnis 
der Autorinnen hat das BSG die UN‑BRK – trotz meh-
rerer Gelegenheiten – bislang nur in einer einzigen Ent-
scheidung zum AsylbLG ausdrücklich berücksichtigt.32 
Auch die Instanzgerichte beziehen sich im Kontext des 
AsylbLG kaum auf die UN‑BRK oder andere völkerrecht-
liche Quellen.33 Der Gesetzgeber selbst bezeichnet die 
Konvention als »geltendes Recht« und »wichtige Leitlinie 
für die Behindertenpolitik in Deutschland«,34 ignoriert sie 
im Bereich des AsylbLG gleichwohl weitgehend.

Die fehlende Berücksichtigung der UN‑BRK in der 
Rechtsprechung, aber auch in der Behördenpraxis zum 
AsylbLG führt zu zahlreichen Problemen bei der Leis-
tungsgewährung für Menschen mit Behinderungen, wie 
im Folgenden anhand typischer Bedarfslagen aufgezeigt 
wird. Es bleibt daher dringend geboten, die UN‑BRK 
und die Ausführungen des UN‑BRK‑Fachausschusses 
verstärkt in die Rechtspraxis einzubinden. Insbesonde-
re sollte das Diskriminierungsverbot aus Art. 5 Abs. 2 
UN‑BRK (siehe II.3) im Kontext des AsylbLG stärker 
als Argumentationsgrundlage herangezogen werden. Bei 
angemessener Berücksichtigung dürfte dies im Einzelfall 
zu einer Gewährungspraxis vergleichbar mit dem Niveau 
der SGB II, V, IX, XI und XII führen (siehe die folgenden 
Abschnitte).

2. Unvereinbarkeit der 36-monatigen Wartefrist (§ 2 
Abs. 1 AsylbLG) mit der UN-BRK

Erst nach mittlerweile 36 Monaten Grundleistungsbezug 
werden Analogleistungen nach § 2 AsylbLG gewährt. Bis 
dahin bleiben Menschen mit Behinderungen etwa von 
der Eingliederungshilfe des SGB IX ausgeschlossen (§ 100 
Abs. 2 SGB IX). Wie in Abschnitt III.1 dargelegt, gibt es 
jedoch keine Belege für tatsächliche Minderbedarfe wäh-
rend dieser Wartefrist, die niedrigere existenzsichernde 
Leistungen gegenüber Sozialleistungsempfänger*innen 
grundgesetzlich rechtfertigen würden – auch nicht für 
Menschen mit Behinderungen. Deren Recht auf bedarfs-
deckende Leistungen wird zudem durch hohe bürokrati-
sche und praktische Hürden beim Grundleistungsbezug 
in vielen Fällen faktisch vereitelt (siehe III.4). 

31	 BVerfG, Beschluss vom 19.10.2022 – 1 BvL 3/21 – Asylmagazin 
1–2/2023, S. 37 ff., asyl.net: M31094, Rn. 64 ff. bezugnehmend auf die 
EMRK, die Anti-Rassismus-Konvention und den UN-Sozialpakt.

32	 BSG, Urteil vom 24.5.2012 – B 9 V 2/11 R – asyl.net: M19949, Rn. 36 
zu § 7 Abs. 1 AsylbLG (keine Anrechnung der Beschädigungs-Grund-
rente nach dem OEG auf leistungsminderndes Vermögen aufgrund 
von Art. 16 Abs. 4 UN-BRK); vgl. Franke/v. Harbou, a. a. O. (Fn. 30), 
S. 415.

33	 Franke/v. Harbou, a. a. O. (Fn. 30), S. 415 f. Von 1576 untersuchten 
Entscheidungen enthielten nur 29 völkerrechtliche Bezüge wie den 
UN-Sozialpakt, die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK), die 
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und die UN-BRK. 

34	 BT-Drs. 18/9522, S. 1.
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Fragen zur Rechtmäßigkeit stellen sich daher schon 
allein aufgrund der 36-monatigen Wartefrist bis zum 
Analogleistungsbezug.35 Eine in einer früheren Fassung 
des AsylbLG geregelte Wartezeit von vier Jahren bis zum 
Übergang in die Analogleistungen hat das BVerfG bereits 
als verfassungswidrig bewertet.36 Es liegt nahe, dass es 
auch bei einer dreijährigen Wartezeit zu dieser Einschät-
zung kommen wird.

Für bedarfsdeckende Leistungen bei Menschen mit 
Behinderungen gilt zudem: Die UN‑BRK unterscheidet 
nicht nach Herkunft oder Aufenthaltsdauer, sondern ga-
rantiert allen Menschen mit Behinderungen umfassende 
Versorgungs-, Teilhabe- und Gleichstellungsrechte (sie-
he unter II.1, II.3), die zwingend zu beachten sind (siehe 
unter II.2). Der UN‑BRK Fachausschuss stellte in seinen 
Abschließenden Bemerkungen zu Deutschland klar, dass 
der Zugang zu behinderungsspezifischen Hilfen nicht 
vom Herkunftsland Geflüchteter abhängen darf und die 
Gesundheitsversorgung von Anfang an umfänglich zu 
sichern ist.37 Außer in Fällen, in denen tatsächlich kein 
Bedarf besteht bzw. dieser faktisch nicht gedeckt werden 
kann, etwa weil es sich um Langzeitleistungen während 
eines Schengen-Kurzaufenthalts handelt, dürfte die Ver-
wehrung von behinderungsspezifischen Leistungen somit 
gegen die UN-BRK, die EU-Aufnahmerichtlinie38 und das 
Grundgesetz verstoßen – unabhängig davon, ob sich die 
betroffene Person einen, fünf oder 36 Monate in Deutsch-
land aufhält (siehe III.1).

3. Behandlung von Beeinträchtigungen als Teil der 
medizinischen Grundversorgung (§ 4 Abs. 1 AsylbLG)

§ 4 AsylbLG regelt die medizinische Grundversorgung in 
den drei Jahren des Grundleistungsbezugs, insbesondere 
die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzu-
stände. Dazu gehören gemäß § 4 Abs. 1 AsylbLG notwen-
dige ärztliche und zahnärztliche Behandlungen sowie die 
Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln. Auch Imp-
fungen und Vorsorgeuntersuchungen können gewährt 
werden.39

35	§ 2 Abs. 1 S. 1 AsylbLG, eingeführt durch BT-Drs. 20/10090, S. 11.
36	 BVerfG, Urteil vom 18.7.2012, a. a. O. (Fn. 22), Rn. 119. 
37	 UN‑BRK‑Fachausschluss (2023), Abschl. Bem. zu Deutschland, 

a. a. O. (Fn. 1), Rn. 41a, 42a (in Anspielung auf die Einbeziehung ukra-
inischer Geflüchteter in das SGB II und XII) und 58 d.

38	 Denn auch in der EU-Aufnahme-RL ist bei bedarfsdeckenden Leis-
tungen vulnerabler Asylsuchender keine Wartefrist vorgesehen (siehe 
Art. 19 Abs. 2 i. V. m. 21 ff. Aufnahme-RL).

39	 Für eine ausführliche Besprechung des § 4 AsylbLG siehe Frerichs, Der 
Anspruch auf Krankenbehandlung nach §§ 4, 6 AsylbLG, LIT‑Verlag 
Münster, 2023, und Weiser, a. a. O. (Fn. 18), S. 334 f.

In der Praxis stellt sich für Menschen mit Behinderun-
gen dabei die Frage, ob die Behandlung ihrer chronischen 
Erkrankung40 und/oder psychischen Beeinträchtigung 
Teil der medizinischen Grundversorgung für Geflüchtete 
ist (auf die ein Anspruch besteht) oder ob sie im Einzelfall 
über die Auffangregelung des § 6 AsylbLG (bei dem be-
hördliches Ermessen gilt) geltend gemacht werden muss. 
Lange Zeit galten bei langfristigen, chronischen Krank-
heitsverläufen in der Regel nur akute Behandlungsbedarfe 
im Sinne eines »plötzlich und unvermittelt auftretende[n], 
schnell und heftig verlaufende[n] Zustand[s]«41 als 
Grundleistung des § 4 AsylbLG, während die Behandlung 
der zugrundeliegenden chronischen Erkrankungen oder 
psychischen Beeinträchtigungen abgelehnt wurde.42 Die-
se enge Auslegung führte vielfach zu erheblichen Versor-
gungslücken und medizinisch fragwürdigen Abgrenzun-
gen.43

Das BSG hat hierzu im vergangenen Jahr zwei grund-
legende Entscheidungen getroffen: Nicht nur die Behand-
lung akuter Krankheitszustände im Verlauf einer chroni-
schen oder psychischen Erkrankung, sondern auch die 
der zugrundeliegenden Krankheit sind Teil der medizi-
nischen Grundversorgung nach § 4 AsylbLG, sofern ihre 
Behandlung unaufschiebbar und medizinisch notwendig 
ist.44 Seit dieser Klarstellung sind solche Behandlungen als 
notwendige Gesundheitsleistung nach § 4 AsylbLG und 
nicht mehr über die ergänzenden Leistungen nach § 6 
Abs. 1 AsylbLG zu gewähren.45 

40	 Für die Definition von chronischer Erkrankung i. S. d. AsylbLG siehe 
Weiser, a. a. O. (Fn. 18), S. 334.

41	 BSG, Urteil vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, Rn. 18, abrufbar unter 
bit.ly/4aUfIpi; siehe Frerichs, a. a. O. (Fn. 39), S. 48 mit weiteren Vari-
anten. 

42	 Siehe beispielsweise SG Landshut, Urteil vom 24.11.2015 – S 11 AY 
11/14 –, abrufbar unter shorturl.at/E9QYD; Decker, in: Decker/Ba-
der/Kothe, BeckOK Migrations- und Integrationsrecht, C. H. Beck, 
19. Aufl. 1.7.2024, AsylbLG § 4, Rn. 5 m. w. N.; Frerichs, a. a. O. 
(Fn. 39), S. 47 ff., 68 ff. 

43	 So auch Krauß, in: Siefert, Kommentar Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG), C. H. Beck, 2. Aufl. 2020, AsylbLG § 4, Rn. 25; Frerichs, 
a. a. O. (Fn. 39), S. 52. Die Differenzierung infrage stellend auch LSG 
Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 20.6.2023 – L 8 AY 16/23 B 
ER – Asylmagazin 9/2023, S. 330 ff., asyl.net: M31750, S. 6–7.

44	 BSG, Urteile vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, a. a. O. (Fn. 41), und – B 
8 AY 2/23 R –, abrufbar unter bit.ly/4gz5r32.

45	 Die Auslegung des BSG entspricht, wie das Gericht selbst ausführt, 
auch den europarechtlichen Vorgaben, spezifisch Art. 17 Abs. 2 und 
19 Aufnahme-RL. BSG, Urteil vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, 
a. a. O. (Fn. 41), Rn. 21. Absehbar zum selben Ergebnis führende Re-
gelungen enthalten Art. 19 Abs. 2 und 22 der Aufnahme-RL‑Neu. Vgl 
HI, Stellungnahme GEAS, a. a. O. (Fn. 27), S. 13.
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Urteile des BSG vom 29. Februar 2024	    

In zwei Entscheidungen vom 29. Februar 2024 
ordnete das BSG bei Personen mit schweren De-
pressionen und posttraumatischer Belastungs-
störung (PTBS) die Kostenübernahme für eine 
stationäre psychiatrische Behandlung als reguläre 
Gesundheitsleistung nach § 4 AsylbLG an.46 Das 
Gericht stellte in den Urteilen klar, dass sowohl 
laufende als auch neu eintretende Behandlungs-
bedarfe von chronischen Erkrankungen Teil 
der medizinischen Grundversorgung nach § 4 
AsylbLG sind, wenn sie medizinisch notwendig 
und unaufschiebbar sind – und zwar bevor sie 
zum Notfall werden.47 Unaufschiebbar ist eine 
Behandlung gemäß dem Gericht immer dann, 
»wenn der angestrebte Behandlungserfolg zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nicht mehr eintreten 
kann oder die Behandlung erforderlich ist, um 
eine unumkehrbare oder akute Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes oder ein kritisches Sta-
dium zu verhindern.«48 Dabei seien in erster Linie 
medizinische Gesichtspunkte, vergleichbar mit 
den Kriterien nach § 13 Abs. 3 SGB V (Kostener-
stattung für Psychotherapie), ausschlaggebend – 
mit einer Einschränkung: Es muss berücksich-
tigt werden, ob und wann aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen bevorstehen und ob der Behand-
lungserfolg unter diesen Umständen noch reali-
sierbar ist.49 

Auch ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die UN‑BRK 
stärkt das BSG mit diesen Entscheidungen die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen erheblich. Dennoch wäre 
eine explizite Berücksichtigung der UN‑BRK wünschens-
wert gewesen, um die Übertragbarkeit auf andere Bedarfe 
zu erleichtern. Denn insbesondere das Verbot intersekti-
onaler Diskriminierung (Art. 5 UN-BRK) verlangt, dass 
bedarfsdeckende Leistungen für geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen als regelhafte Grundversorgung aner-
kannt und nicht als Sonderfall behandelt werden (siehe 
II.3). 

46	 BSG, Urteile vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, a. a. O. (Fn. 41) und – B 
8 AY 2/23 R –, a. a. O. (Fn. 44),

47	 BSG, Urteil vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, a. a. O. (Fn. 41), Rn. 20. 
Eine engere Auslegung sei weder vom Gesetzgeber beabsichtigt gewe-
sen noch aus der Gesetzgebungshistorie ableitbar. Ebd., Rn. 19.

48	 Ebd., Rn. 22.
49	 BSG, Urteile vom 29.2.2024 – B 8 AY 3/23 R –, a. a. O. (Fn. 41), 

Rn. 23 f., und – B 8 AY 2/23 R –, a. a. O. (Fn. 44), Rn. 29.

Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Logopädie oder or-
thopädische Schuhe sind nach der Rechtsprechung des 
BSG als medizinische Grundleistungen zu gewähren. 
Ein Anspruch besteht unstrittig, wenn sie geeignet sind, 
Schmerzen zu lindern.50 Doch auch ohne Schmerzen sind 
sie oft notwendig und unaufschiebbar, um die Verschlech-
terung einer oder weitere Beeinträchtigungen zu verhin-
dern, und müssten somit als Leistungen nach § 4 AsylbLG 
erbracht werden (siehe Infokasten). Dies entspricht auch 
Art. 25 UN-BRK, der Früherkennung, Frühintervention 
und Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Beeinträch-
tigungen als zentrale Gesundheitsleistungen umfasst. Ein 
kleines Kind, das orthopädische Hilfsmittel und einen 
Stehständer benötigt, um laufen zu lernen, braucht diese 
unmittelbar nach Ankunft – sonst drohen Fehlbildungen, 
die später aufwändige Operationen erfordern.

4. Gewährung bedarfsdeckender Leistungen (§ 6 
Abs. 1 AsylbLG)

§ 6 AsylbLG eröffnet die Möglichkeit, im Einzelfall über 
die Grundleistungen und medizinische Grundversor-
gung (§§ 3, 4 AsylbLG) hinausgehende Leistungen zu 
gewähren. Die Regelung in § 6 Abs. 1 AsylbLG ist für ge-
flüchtete Menschen mit Behinderungen zentral, da ihre 
Bedarfe – wie Pflege-, Assistenz- und Teilhabeleistun-
gen – meist nicht regelhaft abdeckt sind.

Dass geflüchtete Menschen mit Behinderungen ihre 
Versorgungsansprüche meist nur im Wege langwieriger 
Einzelfallverfahren durchsetzen können, führt teils zu 
gravierenden Versorgungslücken. Betroffene sind auf Hil-
fen wie Zuckermessgeräte, Prothesen, Inkontinenzmateri-
al oder Pflege angewiesen, damit sich Beeinträchtigungen 
nicht chronifizieren. Doch die Verfahren sind aufwändig 
und bieten in der Praxis keine Sicherheit, dass die Be-
darfe (ohne gerichtliche Intervention) gedeckt werden. 
Besonders für Menschen mit Schwer- und Mehrfachbe-
hinderungen oder Palliativpatient*innen, die stationäre 
Versorgung oder 24-Stunden-Assistenz brauchen, ist die 
Situation kritisch. Statt in bedarfsgerechter Betreuung 
leben sie meist in großen Aufnahmestrukturen, die we-
der die notwendige Unterstützung gewährleisten können 
noch über qualifiziertes medizinisches und pflegerisches 
Personal verfügen. Dies widerspricht der UN-BRK, wie 
im Folgenden aufgezeigt wird, und ist menschenrechtlich 
nicht hinnehmbar.

50	 Bewilligt wurden beispielsweise orthopädische Schuhe bei Schmer-
zen, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 4.5.1998 – 7 S 920/98, 
Rn. 25, abrufbar unter bit.ly/4jJHx85, und Krankengymnastik bei 
Schmerzen, SG Frankfurt a. M., Beschluss vom 13.10.2014 – S 20 AY 
31/14 ER – asyl.net: M22432, S. 4; abgelehnt eine Brille ohne dauer-
hafte Kopfschmerzen, VG Meiningen, Gerichtsbescheid vom 1.6.2006 
– 8 K 560/04 Me – asyl.net: M9399, S. 3.

Themenschwerpunkt: Menschenrechtliche Standards im nationalen Recht

https://bit.ly/4jJHx85


Asylmagazin 3 / 2025 65

Solange die Abschaffung des AsylbLG nicht in Sicht ist, 
bedarf es daher der Normierung eindeutiger gesetzlicher 
Leistungsansprüche für Menschen mit Behinderungen, 
die klare Verpflichtungen für Sozialbehörden und Rechts-
sicherheit schafft.51 Bis dahin bleibt es in der Praxis un-
abdingbar, konsequent behinderungsspezifische Leistun-
gen nach § 6 Abs. 1 AsylbLG bei Behörden und Gerichten 
einzufordern und auf die Durchsetzung der Rechte aus 
der UN‑BRK zu drängen. Bestimmte Bedarfe sind dabei 
teils bereits im Einklang mit der UN‑BRK in der Recht-
sprechung anerkannt, müssen jedoch gegenüber den Be-
hörden durchgesetzt werden (siehe etwa III.3). Andere 
Vorgaben, wie der Schutz vor intersektionaler Diskrimi-
nierung (siehe II.3 und III.1), finden bislang weder in der 
Rechtsprechung noch in der Praxis angemessene Beach-
tung. Auf beides soll im Folgenden eingegangen werden.

Anwendungsbereich von § 6 Abs. 1 AsylbLG

Nach § 6 Abs. 1 S.1 AsylbLG kann eine Bedarfsdeckung 
im Einzelfall vor allem in den folgenden vier Fallgruppen 
erfolgen: 

•	 Die Leistungen sind zur Sicherung des Lebensunter-
halts »unerlässlich« (Var. 1), 

•	 die Leistungen sind zur Sicherung der Gesundheit 
»unerlässlich« (Var. 2), 

•	 die Leistungen sind zur Deckung besonderer Bedar-
fe von Kindern »geboten« (Var. 3), 

•	 die Leistungen sind zur Erfüllung verwaltungsrecht-
licher Mitwirkungspflichten »notwendig« (Var. 4).

Darüber hinaus sind Leistungen in weiteren Fällen mög-
lich, da die Aufzählung nicht abschließend ist.52  

Es besteht rechtlich ausdrücklich keine Pflicht zur 
Antragstellung – die Behörde ist zur Gewährung von 
Leistungen ab Kenntnisnahme verpflichtet.53 Allerdings 
empfiehlt sich in der Praxis dennoch die schriftliche An-
tragstellung, um die Mitteilung von Bedarfen aktenkun-
dig zu machen. 

Obwohl § 6 Abs. 1 AsylbLG formal Ermessen vorsieht, 
reduziert sich dieses nach ständiger Rechtsprechung re-
gelmäßig auf Null, wenn eine der explizit genannten 
Fallgruppen einschlägig ist.54 Alternativ wird davon aus-

51	 Eine schwächere Lösung wäre eine bundeseinheitliche Festlegung ei-
nes Leistungsspektrums, das alle notwendigen Bedarfe deckt, in Form 
von Ausführungsvorschriften zum AsylbLG.

52	 Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut: »Sonstige Leistungen kön-
nen insbesondere gewährt werden, wenn […]«.

53	§ 6b AsylbLG; vgl. Cantzler, in: Cantzler, Handkommentar Asylbe-
werberleistungsgesetz, Nomos, 1. Aufl. 2019, AsylbLG § 6, Rn. 16.

54	 Siehe beispielsweise VG Lüneburg, Urteil vom 25.9.2001, – 4 A 
105/00 –, Rn. 35, abrufbar unter shorturl.at/4pSy5; LSG Niedersach-
sen-Bremen, Beschluss vom 20.6.2023, a. a. O. (Fn. 43), S. 10 m. w. N. 

gegangen, dass § 6 Abs. 1 AsylbLG in diesen Fällen einen 
Anspruch begründet und lediglich ein Auswahlermessen 
hinsichtlich der Art der Leistungserbringung verbleibt.55 
Sofern keine der gesetzlichen Fallgruppen einschlägig ist, 
bleibt das pflichtgemäße Ermessen bestehen, muss jedoch 
verfassungs- und europarechtskonform ausgeübt wer-
den.56

In der Fachliteratur (und älteren Rechtsprechung) wird 
§ 6 Abs. 1 AsylbLG meist restriktiv ausgelegt: Es dürfen 
demnach nur im Vergleich zu den Grundleistungen der 
§§ 3, 4 AsylbLG atypische Bedarfslage gedeckt werden.57 
Demgegenüber betrachtet die neuere Rechtsprechung die 
Norm zunehmend als weitreichende Öffnungsklausel, 
die – verfassungs- und europarechtskonform ausgelegt – 
insbesondere im Bereich der Gesundheitsleistungen ein 
mit den SGB V und XII vergleichbares Leistungsniveau 
gewährleisten muss.58 Das BSG umging die Frage der 
strukturellen Öffnung von § 6 Abs. 1 AsylbLG bislang mit 
dem Verweis, dass zahlreiche vergleichbare Bedarfslagen 
einer Leistungsgewährung nicht entgegenstehen.59 Es 
formulierte jedoch wiederholt eine Einschränkung: Be-
darfe müssen konkret und individuell im Einzelfall nach-
gewiesen werden, pauschalierte Leistungen schließt das 

(beide zu »unerlässlich«); VG München, Urteil vom 26.6.2002 – M 18 
K 01.4925- BeckRS 2002, 28122, Rn. 18, 30 (zu »geboten«).

55	 Siehe beispielsweise Frerichs, a. a. O. (Fn. 39), S. 138 f.; Krauß, in: Sie-
fert, a. a. O. (Fn. 43), AsylbLG § 6, Rn. 18.

56	 Cantzler, in: Cantzler, a. a. O. (Fn. 53), Rn. 34 (sich vor allem auf die 
Aufnahme-RL beziehend).

57	 Siehe Frerichs, a. a. O. (Fn. 39), S. 139 ff. m. w. N.; Spitzlei, in: Kluth/ 
Heusch, BeckOK Ausländerrecht, C. H. Beck, 43. Aufl. 1.10.2024, 
AsylbLG § 6 Rn. 6. Denn § 6 Abs. 1 AsylbLG dürfe laut BVerfG (Urteil 
vom 18.7.2012, a. a. O. (Fn. 22), Rn. 115) keine strukturellen Defizite 
ausgleichen. Deshalb seien nur (durch die Schwere oder die Begleit-
umstände) besondere Bedarfslagen abzudecken, selbst wenn gleiche 
Bedarfe Mehrerer dem Einzelfall nicht schaden. 

58	 Ausgehend von LSG Hessen, Beschluss vom 11.7.2018, a. a. O. (Fn. 29). 
Demnach habe der Gesetzgeber die medizinische Grundversorgung 
(§ 4 AsylbLG) nicht anhand von Minderbedarfen zum SGB XII ge-
regelt, sodass die Bedarfsdeckung nach § 6 AsylbLG unabhängig da-
von erfolgen könne. Durch das zu SGB XII und V äquivalente Leis-
tungsniveau sei eine verfassungskonforme Versorgung im Einzelfall 
sichergestellt (auch wenn die strukturelle Verfassungswidrigkeit wei-
terbestehe). Das äquivalente Leistungsniveau erübrige sich nur, wenn 
Bedarfe evident nicht bestünden, etwa bei Bagatellerkrankungen oder 
Kurzaufenthalten ohne Therapieaussicht. Ebd., S. 8; sich anschließend 
u. a. LSG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 28.8.2019 – L 9 
AY 13/19 B ER –, Rn. 31 m. w. N., abrufbar unter shorturl.at/WOz6E; 
SG Heilbronn, Urteil vom 14.4.2021 – S 2 AY 3764/19 – Rn. 22, ab-
rufbar unter shorturl.at/6PlEu; mit ausdifferenzierten Kriterien LSG 
Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 20.6.2023, a. a. O. (Fn. 43), 
S. 8-9 (in Bezugnahme auf vorherige Entscheidungen); vgl. Krauß, 
in: Siefert, a. a. O. (Fn. 43), AsylbLG § 6, Rn. 39; Schülle/Frankenstein, 
Beitrag A16-2019, 15.8.2019, abrufbar unter www.reha-recht.de; Dill-
mann, No Borders? Grenzen der Eingliederungshilfe für geflüchtete 
Menschen mit Behinderungen, SGb 9/2023, 549 ff., 555.

59	 Vgl. BSG, Urteil vom 25.10.2018 – B 7 AY 1/18 R –, Rn. 18, abrufbar 
unter shorturl.at/tGH3t.
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BSG aus.60 Dies dürfte bei bestimmten bedarfsgerechten 
Leistungen konventionswidrig sein (siehe unten die Ab-
schnitte »Pflegeleistungen« und »Behinderungsbedingte 
Mehrbedarfe«). 

Hilfs- und Heilmittel

Hilfs- und Heilmittel (wie Logopädie, Physio- und Psy-
chotherapie, Implantate und Prothesen) sind sozialrecht-
lich in §§ 32, 33 SGB V61 sowie § 47 SGB IX geregelt und 
fallen im AsylbLG in die Gruppe der Gesundheitsleistun-
gen nach § 6 Abs. 1 S. 1 Var. 2, falls sie nicht schon über 
§ 4 AsylbLG zu gewähren sind. Es besteht ein Anspruch 
bzw. das Ermessen der Behörden verengt sich in der Regel 
auf Null, solange sie »unerlässlich« sind.62 Der UN‑BRK 
Fachausschuss forderte die Bundesregierung bereits auf, 
geflüchteten Personen uneingeschränkten Zugang zu 
Heil- und Hilfsmitteln zu gewähren.63 Sie minimieren 
oder verhindern weitere Beeinträchtigungen – eine di-
rekte Verpflichtung aus Art. 25(b) UN‑BRK – und sollten 
eigentlich Teil der Grundversorgung des AsylbLG sein 
(siehe III.3).

Behörden haben zudem bei der Auswahl der Hilfsmit-
tel in § 6 Abs. 1 AsylbLG zwar Ermessen, doch ist dieses 
bei Menschen mit Behinderungen durch die UN‑BRK 
stark eingeschränkt. Art. 25 (Recht auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit), Art. 26 (Recht auf Rehabili-
tation), Art. 19 (Recht auf unabhängige Lebensführung) 
und Art. 20 (Recht auf persönliche Mobilität) verlangen 
eine umfassende Deckung von entsprechenden Bedarfen, 
einschließlich hochwertiger Mobilitätshilfen, die Teilhabe 
sichern und Gesundheitsverschlechterungen verhindern. 

60	 BSG, Urteil vom 25.10.2018, a. a. O. (Fn. 59) (Mehrbedarfe aufgrund 
von Alleinerziehung), bestätigt in: BSG, Urteil vom 24.6.2021 – B 7 
AY 1/20 R – asyl.net: M30202, Rn. 17 (Blindengeld); BSG, Urteil vom 
20.12.2012 – B 7 AY 1/11 R – asyl.net: M20585, S. 5 (Pflegegeld, siehe 
auch Fn. 68). Denn pauschale Mehraufwendungen (hier: Alleinerzie-
hung) im SGB II und SGB XII bemäßen sich nicht nach statistisch 
ermittelten tatsächlichen Bedarfen in dieser Lebenslage. Die Ent-
scheidung, entsprechende Bedarfe im AsylbLG nur konkret‑indivi-
duell und vorrangig als Sachleistung zu gewähren, führe daher nicht 
zu einer Unterdeckung des Existenzminimums. BSG, Urteil vom 
25.10.2018, Rn. 17. Die EU-Aufnahmerichtlinie schließe dieses Vor-
gehen ebenfalls nicht aus. Ebd, Rn. 19.

61	 I. V. m. der Heilmittelrichtlinie, abrufbar unter www.g-ba.de/richtli-
nien/12, und dem Hilfsmittelverzeichnis (§ 139 SGB V), abrufbar bei 
www.gkv-spitzenverband.de unter »Krankenversicherung/Hilfsmit-
tel/Hilfsmittelverzeichnis«.

62	 Siehe beispielsweise SG Heilbronn, Urteil vom 14.4.2021, a. a. O. 
(Fn. 58) (Ambulante Psychotherapie bei PTBS); LSG Mecklen-
burg‑Vorpommern, Beschluss vom 28.8.2019, a. a. O. (Fn. 58) (Coch-
lea-Implantat bei Hörbehinderung). Das Kriterium der »Unerläss-
lichkeit« setzt voraus, dass eine Leistung erforderlich ist, um eine 
erhebliche Gefährdung oder einen Schaden abzuwenden. Frerichs, 
a. a. O. (Fn. 39), S. 135. 

63	 UN‑BRK Fachausschluss (2023), Abschl. Bem. zu Deutschland, 
a. a. O. (Fn. 1), 57 d, 58 d.

Menschen mit Amputationen etwa müssen daher – sofern 
sie dies wünschen – Prothesen statt Gehhilfen erhalten. 

Pflegeleistungen

Pflege(sach-)leistungen gelten in der Rechtsprechung 
als »unerlässlich« zur Sicherung der Gesundheit (§ 6 
Abs. 1 S. 1 Var. 2 AsylbLG).64 Das betrifft vor allem die 
stationäre Pflege (vgl. im Sozialrecht § 43 SGB XI, § 65 
SGB XII), aber auch die Beauftragung eines ambulanten 
Pflegedienstes (im Sozialrecht geregelt in § 36 SGB XI, 
§ 64b SGB XII). Problematisch ist hingegen die Durch-
setzung von Pflegegeld (vgl. im Sozialrecht § 37 SGB XI, 
§ 64a SGB XII), da § 6 Abs. 1 S. 2 AsylbLG einen Sach-
leistungsvorrang vorsieht. Gleiches dürfte für ambulante 
Pflegeassistenz gelten, die mehr Eigenständigkeit als ein 
klassischer Pflegedienst ermöglicht, aber üblicherweise 
im Rahmen des persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX 
durch eine pauschalierte Geldleistung finanziert wird.65 
Das BSG schließt in seiner Rechtsprechung die Kompen-
sation für tatsächliche Aufwendungen gegenüber Dritten 
jedoch nicht aus.66 Demnach dürfte die Kostenübernahme 
für eine Pflegeassistenz, besonders wenn sie mittels eines 
Dienstleistungsunternehmens organisiert ist, durchaus in 
Betracht kommen.67

Pauschale Geldleistungen wie das Pflegegeld (im Sozi-
alrecht geregelt in § 37 SGB XI, § 64a SGB XII) lehnt das 
BSG hingegen ausdrücklich ab.68 Dies steht im Wider-
spruch zu Art. 19 UN-BRK, der das Recht auf unabhängi-
ge Lebensführung und selbstbestimmtes Wohnen sichert. 
Menschen mit Behinderungen müssen selbst entscheiden 
können, wo und mit wem sie leben, und müssen Zugang 
zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten, einschließ-
lich persönlicher Assistenz, erhalten.69 Entscheidend ist 
dabei sowohl die individuelle Präferenz der pflegebedürf-
tigen Person70 als auch die Förderung familiärer Betreu-
ung mit dem Ziel, Institutionalisierung zu vermeiden und 
im familiären Umfeld ein selbstbestimmtes Leben und 
Inklusion zu ermöglichen.71 

64	 BSG, Urteil vom 20.12.2012, a. a. O. (Fn. 60), S. 5 m. w. N. 
65	 Vgl. pflegeantrag.de unter »Persönliche Assistenz für Menschen mit 

Behinderung: Ein umfassender Leitfaden für mehr Selbstbestim-
mung«, Rechtsgrundlagen im Sozialrecht sind § 78 SGB IX und § 35a 
SGB XI.

66	 BSG, Urteil vom 20.12.2012, a. a. O. (Fn. 60), S. 5.
67	 Für die zusätzlichen Herausforderungen bei Leistungen, die sozial-

rechtlich in der Eingliederungshilfe (SGB IX) geregelt sind, siehe den 
Abschnitt »Teilhabeleistungen und Eingliederungshilfe«.

68	 BSG, Urteil vom 20.12.2012, a. a. O. (Fn. 60), S. 5. Denn aufgrund des 
Sachleistungsvorrangs dürfe die Geldleistung lediglich die eigentlich 
zu erbringende (Pflege-)Sachleistung ersetzen. Ebd. 

69	 So der Wortlaut des Art. 19 UN-BRK.
70	 Vgl. UN‑BRK Fachausschuss (2017), Allgemeine Bemerkung Nr. 5, 

CRPD/C/GC/5, Rn. 61, abrufbar unter shorturl.at/J9IQh.
71	 Art. 23 Abs. 3–5 UN-BRK; UN‑BRK Fachausschuss, Allgemeine Be-

merkung Nr. 5, a. a. O. (Fn. 70), Rn. 67, 75, 12, 55, und Report of the 

Themenschwerpunkt: Menschenrechtliche Standards im nationalen Recht

https://www.g-ba.de/richtlinien/12/
https://www.g-ba.de/richtlinien/12/
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Pflegegeld erfüllt genau diese Funktion: Es ermöglicht 
Angehörigen, ergänzend zur reinen Pflege Unterstützung 
im Alltag zu leisten und so ein eigenständiges, würdevol-
les Leben in der Familie zu gewährleisten, ohne Angehö-
rige in existenzielle Not zu bringen.72 Der UN‑BRK‑Fach-
ausschuss forderte Deutschland bereits nachdrücklich 
auf, die institutionelle Unterbringung einzudämmen.73 
Insbesondere, wenn die Ablehnung von Pflegegeld (oder 
Pflegeassistenz) eine Institutionalisierung zur Folge hät-
te, müssen der Sachleistungsvorrang durchbrochen und 
Geldleistungen gewährt werden. Art. 19 UN‑BRK wurde 
bereits herangezogen, um außerhalb des Kontextes des 
AsylbLG ein Recht auf Geldleistungen für Unterstüt-
zung im eigenen Wohnraum zu begründen.74 Dies muss 
auch für das AsylbLG und somit auch für das Pflegegeld 
gelten, vor allem weil sich Bedarfslagen von AsylbLG-
Bezieher*innen in der Regel nicht nachweislich von de-
nen anderer Menschen unterscheiden (siehe III.1). Wird 
Pflegegeld verwehrt, dürfte dies zudem eine konventions-
widrige Diskriminierung darstellen (siehe II.3).

Behinderungsbedingte Mehrbedarfe

Auch behinderungsbedingte Mehrbedarfe, etwa bei Seh- 
oder Gehbehinderungen oder Ernährungseinschrän-
kungen (im Sozialrecht geregelt in § 21 Abs. 4, 5 SGB II, 
§ 72, § 30 Abs. 1, 5 SGB XII), können nach § 6 Abs. 1 S. 1 
AsylbLG gewährt werden.75 Mehrbedarfe können etwa 
Kosten für Taxifahrten, zusätzliche Hygieneprodukte 
oder Kleidung, aber auch die Deckung eines erhöhten 
Energiebedarfs aufgrund der Behinderung sein. 

Dass diese Kosten erstattet werden müssen, ergibt sich 
auch aus der UN-BRK. Denn sie sind sogenannte ange-
messene Vorkehrungen, d. h. spezifische personenbezoge-
ne Maßnahmen, um Barrieren zu überwinden und an der 

Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities (2016) 
– A/HRC/34/58 –, Rn. 20 f., abrufbar unter shorturl.at/lVxrL.

72	 Auch nach deutschem Sozialrecht dient Pflegegeld nicht der Entloh-
nung von Pflegekräften, sondern der Förderung der (zusätzlichen) 
Pflege durch Angehörige oder Nachbarschaftshilfe, vgl. Dankel-
mann, in: Knickrehm/Deinert, beck-online Großkommentar, Stand: 
1.9.2020, SGB XII § 64a, Rn. 3. Es wird daher an die Person mit Pfle-
gebedarf ausgezahlt, nicht an diejenigen, die die Pflege (ergänzend) 
übernehmen.

73	 UN‑BRK Fachausschuss (2023), Abschl. Bem. zu Deutschland, a. a. O. 
(Fn. 1), Rn. 43, 44.

74	 SG Hamburg, Urteil vom 4.12.2018 – S 28 SO 279/14 (Recht auf As-
sistenz im Rahmen des persönlichen Budgets unbeschadet der Mehr-
kostenvorbehalte aus §§ 9, 13 SGB XII bejahend); vgl. Theben, Artikel 
19 UN‑BRK – Segen und Verheißung, Beitrag A5-2019, 4.4.2019, ab-
rufbar unter www.reha-recht.de. 

75	 Vgl. BSG, Urteil vom 24.6.2021, a. a. O. (Fn. 60), Rn. 17 (Mehrbedarfe 
bei Blindheit); BT-Drs. 13/2746, S. 16 (Mehrbedarfe bei körperlicher 
Beeinträchtigung); Leopold, in: Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII, 
C. H. Beck, 8. Aufl. 2024, AsylbLG § 6, Rn. 16 (Mehrbedarf wegen 
kostenaufwändiger Ernährung); Krauß, in: Siefert, a. a. O. (Fn. 43), 
AsylbLG § 6, Rn. 28 (ernährungsbedingter Mehrbedarf und ggf. 
Fahrtkosten bei eingeschränkter Mobilität).

Gesellschaft teilhaben zu können.76 Droht eine Benachtei-
ligung, die durch eine zumutbare Maßnahme abgewendet 
werden kann, besteht  ein Anspruch auf diese Maßnah-
me.77 Eine Versagung von angemessenen Vorkehrun-
gen, etwa zur effektiven Gewährleistung des Rechts auf 
unabhängige Lebensführung sowie einen angemessenen 
Lebensstandard und kulturelle Teilhabe (Art. 19, 28, 30 
UN‑BRK) stellt eine konventionswidrige Diskriminie-
rung dar.78 Ein Anspruch auf Mehraufwendungen bei 
Gehörlosigkeit könnte sich zudem unmittelbar aus der 
UN‑BRK (Art. 30 Abs. 4) ableiten und somit direkt ein-
klagbar sein (siehe II.2).79 

Das BSG begrenzte den Anspruch auf Mehrbedarfe 
nach § 6 Abs. 1 AsylbLG bisher, ähnlich wie im Pflege-
bereich, auf individuell nachweisbare Mehrkosten und 
lehnte pauschale Leistungen wie Blindengeld ab.80 Dies 
erschwert die Geltendmachung von Mehrkosten zur Be-
darfsdeckung erheblich – insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen, die bei Behörden und bei der In-
anspruchnahme von Rechtsberatung und -vertretung 
ohnehin auf Barrieren stoßen. Nach Art. 4 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 3 UN‑BRK ist der Staat jedoch verpflichtet, Teilha-
bebarrieren abzubauen und gleiche Inklusionschancen 
zu schaffen. Der Ausschluss pauschaler Leistungen bei 
Behinderungen erscheint daher konventionswidrig – ins-
besondere, da hohe bürokratische und praktische Hürden 
gerade für Menschen mit Behinderungen die Kostener-
stattung in jedem einzelnen Bedarfsfall meist vereiteln 
dürften.

Teilhabeleistungen und Eingliederungshilfe

Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, 
die weder der Sicherung des Lebensunterhalts noch der 
Gesundheit dienen81 bzw. besondere Bedarfe Minderjäh-
riger abdecken82, sind in § 6 Abs. 1 AsylbLG nicht aus-
drücklich als Fallgruppe normiert. Dies können etwa per-
sönliche Assistenz ohne Pflegebedarf oder Leistungen zur 

76	 Art. 2 UA 4 i. V. m. 5 Abs. 3 UN-BRK, vgl. auch Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG.
77	 Vgl. auch UN‑BRK Fachausschuss (2018), Allgemeine Bemerkung 

Nr. 6, – CRPD/C/CG/6 –, Ziffer 19–25. Denn sie bedeutet keine Privi-
legierung oder Besserstellung, sondern sorgt für Gleichbehandlung.

78	 Vgl. Art. 2 UA. 3 letzter HS sowie Art. 5 Abs. 3 UN-BRK.
79	 Diese sind i. d. R. in Form von pauschaliertem Gehörlosengeld im 

Landesrecht (wenn auch nicht in allen Bundesländern) geregelt (zur 
Umsetzungspflicht der UN‑BRK im Landesrecht siehe II.2). Eine 
Übersicht zum Gehörlosengeld nach Bundesland bietet pflegepor-
tal.org unter »Gehörlosengeld und andere Leistungen für Gehörlose.«

80	 BSG, Urteil vom 24.6.2021, a. a. O. (Fn. 60), Rn. 17 (Blindengeld im 
Analogleistungsbezug aber bejahend). Zur Begründung siehe Fn. 60 
im Kontext von Mehrbedarfen bei Alleinerziehenden.

81	 Teilhabe- und Gesundheitsleistung gleichzeitig ist beispielsweise die 
ambulante Pflege mit persönlicher Assistenz. 

82	 Kinderspezifische Teilhabeleistungen sind beispielsweise die stationä-
re Unterbringung im Rahmen der Schul- oder Berufsausbildung für 
Minderjährige.
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Teilhabe am Arbeitsleben oder an Bildung bei Volljähri-
gen sein.83 Auch wenn reine Teilhabeleistungen keiner der 
Fallgruppen zugeordnet sind, müssen sie nach pflichtge-
mäßem Ermessen gewährt werden (siehe oben, Abschnitt 
»Anwendungsbereich von § 6 Abs. 1 AsylbLG«). 

Dass die besonderen (Teilhabe-) Bedarfe von Men-
schen mit Behinderungen keine eigene Bedarfskategorie 
in § 6 Abs. 1 AsylbLG darstellen, ist nicht nachvollziehbar. 
Denn Teilhabe und Inklusion sind als Grundprinzipien 
in der UN‑BRK von zentraler Bedeutung – und die Be-
achtung der UN‑BRK durch den Gesetzgeber zwingend 
(vgl. Art. 4 Abs. 1 UN‑BRK und II.2). Eine ermessensfeh-
lerfreie Entscheidung darf somit auch im Einzelfall in der 
Regel zu keinem anderen Ergebnis führen als zur Gewäh-
rung der Leistungen,84 auch wenn die Durchsetzung in 
der Praxis meist alles andere als einfach ist. Dies gilt umso 
mehr bei asylsuchenden Personen, deren Ansprüche auch 
durch die EU‑Aufnahmerichtlinie geschützt sind,85 wel-
che ebenfalls konventionskonform auszulegen ist. 

Dem steht auch der Ausschluss von AsylbLG-Beziehen-
den aus der Eingliederungshilfe des SGB IX (§ 100 Abs. 2 
SGB IX) nicht entgegen, wenngleich Sozialämter diese 
Regelung häufig fälschlicherweise so interpretieren. Tat-
sächlich war mit § 100 Abs. 2 SGB IX kein Ausschluss von 
den Leistungen an sich beabsichtigt86 – die Zuständigkeit 
für Teilhabeleistungen bei Geflüchteten im Grundleis-
tungsbezug des AsylbLG liegt lediglich bei einem anderen 
als im SGB IX vorgesehenen Leistungsträger. 

Besondere Leistungen für Kinder

Auf die individuelle Gewährung von bedarfsdeckenden 
Leistungen bei Kindern mit Behinderungen besteht in 
der Rechtsprechung nach § 6 Abs. 1 S. 1 Var. 3 AsylbLG 
ein Anspruch, solange sie zur Deckung ihrer besonde-
ren Bedarfe »geboten« sind.87 Der besondere Schutz von 

83	 In vielen Fällen lassen sich die Leistungen dennoch im Kontext des § 6 
Abs. 1 AsylbLG in eine der explizit benannten Kategorien im weiteren 
Sinne einordnen. Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 
1.2.2018, a. a. O. (Fn. 29), Rn. 33 (ambulante Betreuung bei seelischer 
Beeinträchtigung).

84	 Außer in Fällen, in denen tatsächlich kein Bedarf besteht bzw. dieser 
faktisch nicht gedeckt werden kann, etwa weil es sich um Langzeitleis-
tungen während eines Schengen-Kurzaufenthalt handelt, siehe dazu 
III.1 und Fn. 58. 

85	 Vgl. beispielsweise Cantzler, in: Cantzler, a. a. O. (Fn. 53), AsylbLG § 6, 
Rn. 34.

86	 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 278.
87	 VG Sigmaringen, Urteil vom 2.4.2003 – 5 K 781/02 –, abrufbar un-

ter shorturl.at/Hqu3x (Anspruch auf vollstationäre Unterbringung in 
Schule für Kinder mit Sehbehinderungen bejahend); VG München, 
Urteil vom 26.6.2002, a. a. O. (Fn. 54) (Anspruch auf Aufnahme in 
integrativen Kindergarten bejahend); SG Hildesheim, Beschluss vom 
30.8.2012 – S 42 AY 140/12 ER – asyl.net: M20109 (Anspruch auf In-
tegrationshelfer bejahend); LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss 
vom 20.6.2023, a. a. O. (Fn. 43), S. 9 (Anspruch auf Operation bei 
Phosphatdiabetes im Zusammenspiel zwischen § 6 Abs. 1 S. 1 Var. 2 

Kindern, speziell Kindern mit Behinderungen, ist völ-
kerrechtlich erforderlich (siehe Art. 3, 23, 24 UN-KRK, 
Art. 7, 23 und 24 UN-BRK).88 Dennoch hindern struktu-
relle Barrieren, wie der eingeschränkte Leistungsumfang 
des AsylbLG, geflüchtete Kinder mit Behinderungen oft 
daran, ihre Rechte wahrzunehmen. Der UN‑BRK Fach-
ausschuss kritisierte in seinen Abschließenden Bemer-
kungen den offensichtlich unterschiedlichen Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsversorgung und Kultur- und Frei-
zeitaktivitäten für geflüchtete Kinder mit Behinderungen 
scharf.89 Verweigern Behörden im Einzelfall Leistungen 
für behinderungsbedingte Bedarfe nach § 6 Abs. 1 S. 1 
Var. 3 AsylbLG, ist daher zwingend auf die völkerrechtli-
chen Gewährleistungen hinzuweisen.90

5. Unzulässigkeit von Leistungskürzungen und -ent-
zug (§ 1 Abs. 4 und § 1a AsylbLG)

Eine wesentliche Änderung des letzten Jahres, die Men-
schen mit Behinderungen stark trifft, ist die Einführung 
eines neuen Tatbestands für den Leistungsausschluss in 
§ 1 Abs. 4 AsylbLG.91 Seither erhalten vollziehbar ausrei-
sepflichtige Geflüchtete, deren Asylantrag in einem an-
deren EU-Land geprüft werden soll (»Dublin-Fälle«),92 
ab dem Zeitpunkt der Überstellungsentscheidung und 
Abschiebungsanordnung nur noch für zwei Wochen so-
genannte »Überbrückungsleistungen« (§ 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 
AsylbLG).93 Danach werden sie von Leistungen ausge-
schlossen, es sei denn, es liegt ein besonderer Härtefall 
vor. Leistungen zur Sicherung des soziokulturellen Exis-
tenzminimums und sonstige individuelle Mehrbedarfe 
(§ 3 Abs. 1 S. 2 und § 6 AsylbLG) sind auch in Härtefäl-
len pauschal ausgeschlossen (§ 1 Abs. 4 S. 6 AsylbLG). 

und Var. 3 AsylbLG bejahend); bei seelischer Behinderung ist der An-
wendungsbereich des § 35a SGB VIII eröffnet. Siehe auch Gag/Wei-
ser, Leitfaden zur Beratung von Menschen mit einer Behinderung im 
Kontext von Migration und Flucht, 4. Aufl. 2024, S. 53.

88	 Siehe im Kontext der Unterbringung auch Eckert/González Méndez 
de Vigo, Die UN-Kinderrechtskonvention im Kontext des Asyl- und 
Aufenthaltsrechts, in: Trubeta (Hg.), Kinderrechte und Selbstvertre-
tung von Kindern in Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete, Rosa-
Luxemburg-Stiftung, 2023, S. 27 ff.

89	 UN‑BRK Fachausschluss (2023), Abschl. Bem. zu Deutschland, 
a. a. O. (Fn. 1), Rn. 15c, 16c.

90	 Vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 278 zur Bindungswirkung der UN-KRK bei 
Teilhabeleistungen nach § 6 AsylbLG. Weitreichende Gewährleistun-
gen garantiert zukünftig auch Art. 22 Abs. 2 Aufnahme-RL-Neu. 

91	 Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems 
vom 25. Oktober 2024, BGBl. I 2024 Nr. 332, S. 5. Zuvor galt der Leis-
tungsausschluss nur für vollziehbar ausreisepflichtige, in anderen 
EU‑Staaten anerkannte Schutzberechtigte (§ 1 Abs. 4 S. 1 AsylbLG 
a. F., § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 AsylbLG n. F.).

92	 Nicht betroffen sind Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Dul-
dung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 4 AsylbLG).

93	 Der Umfang entspricht »Bett-Brot-Seife«, zudem medizinische 
Notfallversorgung und Bedarfe schwangerer Personen sowie Wöch-
nerinnen (§ 1 Abs. 4 S. 4 i. V. m. §§ 1a Abs. 1, 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 
AsylbLG).
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§ 1a AsylbLG regelt daneben verschiedene Tatbestände 
für Leistungskürzungen, die ebenfalls wesentliche Ein-
schränkungen bei der physischen Existenzsicherung94 
sowie einen pauschalen Komplettausschluss der Deckung 
soziokultureller und sonstiger Bedarfe (§§ 3 Abs. 1 S. 2, 6 
AsylbLG) zur Folge haben (§ 1a Abs. 1 AsylbLG).

Es deutet viel darauf hin, dass Leistungskürzungen 
und -ausschlüsse verfassungs- und europarechtswidrig 
sind.95 Gerade bei Menschen mit Behinderungen gilt, dass 
der Grundleistungsbezug nach §§ 3, 4 und 6 AsylbLG er-
halten bleiben muss. Andernfalls können bedarfsgerechte 
Leistungen nach § 6 Abs. 1 AsylbLG, wie Pflege, persönli-
che Assistenz oder Mobilitätshilfen, nicht mehr gewährt 
werden. Die zuvor dargelegten verfassungs-, europa- und 
völkerrechtlichen Vorgaben lassen aus Sicht der Autorin-
nen Leistungskürzungen und -ausschlüsse in diesen Fäl-
len nicht zu.96

IV. Ausblick 

Die UN‑BRK verpflichtet Deutschland, geflüchteten Men-
schen mit Behinderungen einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu Gesundheits-, Pflege- und Teilhabeleistungen 
zu ermöglichen. Die Berücksichtigung dieser völkerrecht-
lichen Vorgaben geschieht im Kontext des AsylbLG bis-
her jedoch unzureichend. Während einige Bedarfe in der 
Rechtsprechung bereits in Einklang mit der UN‑BRK an-
erkannt sind, fehlt es an einer konsequenten Umsetzung 
durch die Behörden. Andere behinderungsspezifische 
Bedarfe sind bislang weder in der Rechtsprechung noch 
in der Verwaltungspraxis hinreichend berücksichtigt. In 
der Folge führen die Einschränkungen des AsylbLG, wie 
die 36-monatige Wartefrist bis zum Analogleistungsbe-
zug (§ 2 Abs. 1 AsylbLG), die Einschränkung der medi-
zinischen Grundversorgung (§ 4 Abs. 1 AsylbLG) und die 

94	 Der Umfang entspricht weitestgehend dem des Leistungsentzugs 
(siehe Fn. 93) mit dem Unterschied, dass die vollen medizinischen 
Grundleistungen des § 4 AsylbLG gewährt werden.

95	 Vgl. SG Karlsruhe, Beschluss vom 20.2.2025 – S 12 AY 425/25 ER – 
asyl.net, M33124, zitiert in diesem Heft ab S. 91, S.6; SG Speyer, Be-
schluss vom 20.2.2025 – S 15 AY 5/25 ER – asyl.net: M33133, zitiert 
in diesem Heft ab S. 90, S. 7 ff., 10; SG Darmstadt, Beschluss vom 
4.2.2025 – S 16 AY 2/25 ER – asyl.net: M33113, S. 9 f. (alle zum Leis-
tungsausschluss nach § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 AsylbLG); Gesellschaft für 
Freiheitsrechte (GFF), Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung am 
23.9.2024, S. 2 ff., abrufbar unter shorturl.at/rsRug, Paritätischer Ge-
samtverband (2024), Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems, abrufbar 
unter shorturl.at/7Pb5x, und Hruschka, Auf Konfrontationskurs mit 
dem EuGH, verfassungsblog.de, 4.11.2024, abrufbar unter shorturl.at/
z16AP.

96	 Die Webseite des Nds. Flüchtlingsrats enthält zusätzliche Entschei-
dungen und Informationen zum Vorgehen bei Dublin-Fällen unter 
»Was tun bei drohendem Leistungsausschluss bei ›unzulässigen‹ 
Asylanträgen?« Zu Leistungskürzungen nach § 1a AsylbLG siehe auch 
asyl.net unter »Leistungseinschränkungen im AsylbLG«.

fehlende Garantie auf bedarfsgerechte Teilhabe-, Pflege- 
und sonstige behinderungsspezifische Leistungen (§ 6 
Abs. 1 AsylbLG) in der Praxis zu einer systematischen 
Unterversorgung von Menschen mit Behinderungen. 
Leistungskürzungen und -ausschlüsse (§ 1 Abs. 4 und § 1a 
AsylbLG) können für Menschen mit Behinderungen zu-
dem faktisch den Zugang zu lebensnotwendigen Leistun-
gen verhindern.

Praxishinweise für die Geltendmachung behinde-
rungsspezifischer Leistungen

Wenn Behörden Ansprüche aus der UN‑BRK nicht au-
tomatisch gewähren, Leistungen verweigern oder entzie-
hen, sollten folgende Schritte unternommen werden:

•	 Ansprüche aktiv geltend machen: Gerade bei behin-
derungsspezifischen Leistungen zeigt die rechtliche 
Praxis eine hohe Erfolgsquote.

•	 Grad der Behinderung (und Pflegegrad) frühzeitig 
feststellen lassen: Ein Schwerbehindertenausweis ist 
keine Voraussetzung, erleichtert jedoch die Durch-
setzung behinderungsspezifischer Ansprüche er-
heblich.97

•	 Schriftlichen Antrag stellen: Dies dokumentiert den 
Bedarf in der Akte und ist essenziell für mögliche 
(weitere) rechtliche Schritte.

•	 Bedarfe detailliert darlegen: Persönliche Bedarfe 
sollten konkret und detailliert dokumentiert wer-
den. Atteste und fachärztliche Stellungnahmen sind 
hilfreich.

•	 Leistungsumfang präzise angeben: Notwendi-
ge Maßnahmen (z. B. auch Stundenumfang von 
Sprachmittlung) sollten möglichst konkret beschrie-
ben werden.

97	 Ein Erklärvideo für Geflüchtete zur Anerkennung der Behinderung 
ist abrufbar bei Handicap International – Crossroads unter »Für Ge-
flüchtete/Informationsplattform«; für entsprechende Fachinformatio-
nen siehe Gag/Weiser, a. a. O. (Fn. 87), S. 104 ff.

Sophia Eckert und Catharina Hübner: Die UN-Behindertenrechtskonvention

https://shorturl.at/rsRug
https://shorturl.at/7Pb5x
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Die Zahl, der sich weltweit auf der Flucht befindenden 
Menschen steigt stetig – 2024 waren es bereits über 122 
Millionen. Zugleich führen Grenzkontrollen, Push-Backs 
(rechtswidrige Abschiebungen ohne Verfahren) und Rufe 
nach Externalisierung dazu, dass die Zahl derer, die es 
in die EU und insbesondere nach Deutschland schaffen, 
sinkt.1  Dies betrifft vor allem Frauen2 – lediglich 30 % al-
ler Asylerstanträge in Deutschland wurden 2024 unter der 
Kategorie »weiblich« erfasst, während weltweit die Hälfte 
der fliehenden Menschen als »Frauen« kategorisiert wird.

Frauen sind in einem Umfeld von Flucht und Migration 
besonders hohen Risiken durch geschlechtsbezogene Ge-
walt ausgesetzt. Geschlechtsbezogene Gewalt beschreibt 
dabei gewaltvolle Handlungen gegenüber einem Individu-
um oder einer Gruppe von Individuen aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit.3 Diese Form der Gewalt ist in der 
Ungleichbehandlung von Geschlechtern, im Missbrauch 
von Macht sowie in sexistischen Gesellschaftsstrukturen 
verankert. Sexualisierte und geschlechtsbezogene Hand-
lungen gehen häufig Hand in Hand und werden daher 
mit dem Begriff »sexualisierte und geschlechtsbezoge-
ne Gewalt« (SGBV) zusammengefasst. SGBV ist durch 
internationale Menschenrechtsinstrumente als eine der 

*	 Die Autorin ist Juristin und Koordinatorin bei Equal Rights Beyond 
Borders.

1	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen, Stand 
Dezember 2024, S. 4, online abrufbar unter: bitl.to/3vc8.

2	 Die zugrundeliegenden Regelwerke benutzen den Begriff »Frau«. Vor-
liegend werden neben Frauen (cis und trans) auch intergeschlechtli-
che, agender und nicht-binäre Personen miteinbezogen.

3	 Art. 3 lit. d des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istan-
bul‑Konvention), 2011, online abrufbar unter: bitl.to/3xb1.

schwerwiegendsten und am weitesten verbreiteten Men-
schenrechtsverletzungen anerkannt.4

Die reale Gefahr von SGBV ist allgegenwärtig – sei es 
im Herkunftsland, auf der Flucht oder in Lagern und der 
weiteren Flucht in Europa. Nach Angaben der UN haben 
90 % der Frauen auf der Flucht, die das Mittelmeer über-
quert haben, Vergewaltigungen überlebt.5  

Nicht nur die Situation in den Herkunftsländern und 
auf der Flucht stellt eine erhebliche Gefahr dar, auch men-
schenunwürdige Lebensbedingungen in den Camps in 
der EU, massenhafte Inhaftierungen an den Außengren-
zen und der fehlende Zugang zu Schutz ignorieren nicht 
nur bestehende Bedarfe, sondern sind gleichzeitig ein 
Nährboden für Gewalt.6 Dabei werden die bestehenden 
Zustände durch die Reform des Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems weiter verfestigt und legitimiert. 

Auch wenn durch verbindliche Vorgaben wie die Istan-
bul‑Konvention7 ein umfassender Schutz vorgesehen ist, 
ist dieser in der Realität nirgends zu finden. Es gibt kaum 
vorhandene Mechanismen, die den Zugang zu Schutz si-
cherstellen oder bei Gewalt Unterstützung bieten. Ohne 
ausreichende medizinische Versorgung, angemessene 
Unterbringung und allgemeine Hilfe sind Überlebende 
von SGBV völlig auf sich allein gestellt. Das Fehlen von 
Schutzräumen, gemeinsame sanitäre Einrichtungen, nicht 
abschließbare Räume und allgemeine Überbelegung so-
wie der Mangel an sensibilisiertem Personal im Lager füh-
ren zu erheblichen Gefahren für Frauen – insbesondere 
für Alleinreisende. 

Zusätzlich fehlt es in der Praxis an einer Anerkennung 
von geschlechtsbezogener Gewalt als solche – sei es im 
Rahmen des Asylverfahrens oder im Wahrnehmen der 
dahinterstehenden Strukturen. 

4	 Art. 3 lit. a Istanbul‑Konvention; Heinrich-Böll-Stiftung, Geschlechts-
spezifische Gewalt, online abrufbar unter: bitl.to/43Za; SGBV kann 
alle Geschlechter treffen, vorliegend wird sie als gegen Frauen gerich-
tet verstanden. 

5	 United Nations, Millions of women and girls forced to flee face high 
risk of gender-based violence: UNHCR, 29 November 2024, online 
abrufbar unter: bitl.to/3w0i.

6	 Vgl.: European Committee for the Prevention of Torture and Inhu-
man or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Report Greece, 
Juli 2024, online abrufbar unter: bitl.to/43a4; Equal Rights Beyond 
Borders, Still detained and forgotten, März 2024, online abrufbar un-
ter: bitl.to/43a9.

7	 Istanbul‑Konvention, a. a. O. (Fn. 3). 

https://bitl.to/3vc8
https://bitl.to/3xb1
https://bitl.to/43Za
https://bitl.to/3w0i
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I.	 Die Vorgaben des internationalen Rechts

Das wohl wichtigste Instrument zur Bekämpfung von 
SGBV ist die Istanbul‑Konvention. Der Zweck der Kon-
vention ist es, »Frauen vor allen Formen von Gewalt zu 
schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Ge-
walt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.«8 Sie ist 
der bisher umfassendste Menschenrechtsvertrag gegen 
geschlechtsbezogene Gewalt und wurde durch Deutsch-
land am 1. Februar 2018 in Kraft gesetzt. Mit der Ratifi-
kation gilt die Konvention als Bundesgesetz, welches als 
verbindliches Bundesrecht anzuwenden ist. Zugleich ist 
die Istanbul‑Konvention als völkerrechtlicher Vertrag 
von allen staatlichen Stellen bei der Auslegung und An-
wendung innerstaatlichen Rechts zwingend zu beachten. 
Mit der Ratifikation besteht neben der völkerrechtlichen 
Verpflichtung, welche die Bundesebene adressiert, auch 
eine innerstaatliche Verpflichtung, welche Bund und Län-
der bindet. Somit sind auch die Bundesländer – in deren 
Bereich wesentliche Aufgaben der Gewaltprävention, des 
Gewaltschutzes sowie der Unterstützung von Überleben-
den von SGBV fallen – unmittelbar an die Istanbul‑Kon-
vention gebunden und zu ihrer Umsetzung verpflichtet.9 

Die Istanbul‑Konvention verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, gegen alle Formen von Gewalt vorzugehen. Sie legt 
dabei einen umfassenden Gewaltbegriff zugrunde: Erfasst 
sind alle Handlungen, die zu körperlichen, sexuellen, psy-
chischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden füh-
ren oder führen können, einschließlich der Androhung 
solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen 
Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten 
Leben.

Die Konvention enthält einige grundsätzliche Ent-
scheidungen: Sie definiert Geschlecht als gesellschaftlich 
geprägt und Gewalt gegen Frauen als Menschenrechts-
verletzung und eine Form von Diskriminierung.10 Die 
Anerkennung von SGBV als Menschenrechtsverletzung 
führt nicht nur dazu, dass der Staat in Form seiner Organe 
selbst die Menschenrechte achten muss, er ist zudem dazu 
verpflichtet, vor Verletzungen durch Dritte zu schützen. 

Eine zentrale Feststellung der Konvention ist, dass 
SGBV ein gesellschaftsweites, strukturelles Problem dar-
stellt, dass diese strukturelle Gewalt aus historischen Un-
gleichheitsverhältnissen gewachsen ist und dass gegen-
wärtige Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auch 
heute noch ein zentrales Element solcher Gewaltstruktu-
ren bilden. 

Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Menschenrechte 
von Überlebenden von SGBV in den Mittelpunkt zu stel-

8	 Art. 1 Abs. 1 Istanbul‑Konvention.
9	 Die EU hat die Istanbul‑Konvention im Juni 2023 ratifiziert, womit sie 

im gesamten Unionsgebiet gilt.
10	 Art. 3 lit. a und d Istanbul‑Konvention; vgl. auch CEDAW, General 

Recommendation No. 19: Violence Against Women, Doc. A/47/38, 
Rn. 1.

len und sie vor weiterer Gewalt zu schützen.11 Die Kon-
vention sieht umfassende Schutz- und Unterstützungs-
maßnahmen vor, die allen Überlebenden von SGBV zu 
gewährleisten sind. Davon umfasst sind neben dem Zu-
gang zu Beratungsangeboten, zu Unterstützung sowie zu 
Unterkünften insbesondere der Zugang zu Gesundheits- 
und spezialisierten Hilfsdiensten.

Dabei untersagt die Konvention erstmals ausdrücklich 
ungleiche Behandlungen beim Zugang und beim Schutz-
niveau aufgrund des aufenthaltsrechtlichen Status, der 
Herkunft oder der Staatsangehörigkeit.12 Der Zugang zu 
umfassenden Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten 
muss für alle Frauen gewährleistet werden, unabhängig 
davon, ob Papiere den Aufenthalt legalisieren, Betroffene 
sich im Asylverfahren befinden oder sich ohne Papiere 
aufhalten. 

Neben der Einbeziehung von Frauen auf der Flucht in 
die Schutz- und Präventionsmechanismen der Konventi-
on, enthalten die Artikel 59 bis 61 spezifische Regelungen 
zu Asyl und Migration. 

So sichert Art. 59 Abs. 1 Überlebenden von häusli-
cher Gewalt im Fall einer Trennung ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht zu, wenn das bisherige Recht von ihren 
Partner*innen abhängt. Zudem wird Überlebenden von 
SGBV die Aussetzung der Abschiebung zugesichert, wenn 
ihre Ehepartner*innen ausgewiesen oder abgeschoben 
werden sollen. Schließlich muss ein Aufenthaltstitel erteilt 
werden, wenn dies aufgrund der persönlichen Lage (lit. a) 
oder für die Mitwirkung im Ermittlungs- oder Strafver-
fahren (lit. b) erforderlich ist.13 

Vorliegend wird jedoch inhaltlich auf die Vorgaben 
hinsichtlich SGBV im Asylverfahren eingegangen. Nach 
Artikel 60 der Istanbul‑Konvention ist der Staat verpflich-
tet, geschlechtersensible Asylverfahren zu gewährleisten. 
Sie ist damit der erste internationale Vertrag, der die Not-
wendigkeit und Bedeutung eines solchen Verfahrens an-
erkennt. Dies beinhaltet die rechtliche Anerkennung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt als Form der Verfolgung 
im Sinne der GFK, die geschlechtsspezifische Auslegung 
aller in der GFK genannten Gründe und die Durchfüh-
rung von geschlechtsspezifischen Aufnahme- und Asyl-
verfahren.

11	 Art. 12 Abs. 3, Art. 18 Abs. 1 Istanbul‑Konvention.
12	 Art. 4 Abs. 3 Istanbul‑Konvention.
13	 Art. 59 Abs. 2, 3 Istanbul‑Konvention; s. bzgl. der mangelhaften 

Umsetzung dieser Vorgaben in Deutschland: Deutsches Institut für 
Menschenrechte, Monitor Gewalt gegen Frauen – Umsetzung der 
Istanbul‑Konvention in Deutschland, Erster Periodischer Bericht, 
Dezember 2024, S. 303 ff., online abrufbar unter: bitl.to/43af.
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1. Geschlechtsspezifische Aufnahmeverfahren

Um geschlechtsspezifische Aufnahmebedingungen – wie 
von Art. 60 Abs. 3 Istanbul‑Konvention gefordert – zu ge-
währleisten, sind die Staaten verpflichtet, Überlebende 
von SGBV so früh wie möglich zu identifizieren und die 
spezifischen Schutzbedürfnisse zu berücksichtigen. Zu-
gleich müssen die Staaten geschlechtersensible Aufnah-
mebedingungen im engeren Sinne sicherstellen, wie z. B. 
sichere Unterkünfte bereitstellen. Dazu gehört laut dem 
Erläuternden Bericht zur Istanbul‑Konvention14 – ein 
Bericht, der die Vorgaben der Konvention kommentiert, 
interpretiert und umfassend erläutert – beispielsweise die 
getrennte Unterbringung von alleinstehenden Männern, 
getrennte Sanitäranlagen, angemessene Beleuchtung in 
der gesamten Aufnahmeeinrichtung, abschließbare Räu-
me sowie Schutz durch Sicherheitspersonal – darunter 
ausdrücklich auch weibliches Wachpersonal, welches hin-
sichtlich geschlechtsspezifischer Bedürfnisse geschult ist.  
Für Beschäftigte in Unterkünften, darunter auch private 
Dienstleistungsanbieter*innen, soll ein verbindlicher Ver-
haltenskodex gelten und es soll ein formeller Beschwer-
demechanismus für Intervention und Schutz geschaffen 
werden. Zudem müssen Informationen über SGBV und 
vorhandene Unterstützungsdienste wie z. B. psychosozia-
le und Krisenberatung sowie medizinische Versorgung in 
kultur- und geschlechtsspezifischer Sprache bereitgestellt 
werden.  

2. Geschlechtsspezifische Asylverfahren

Die Istanbul‑Konvention sieht ausdrücklich geschlechts-
spezifische Asylverfahren vor, um eine Retraumatisierung 
und sekundäre Viktimisierung zu vermeiden.15

Die Konvention geht von der Annahme aus, dass SGBV 
tief in den sozialen und kulturellen Strukturen, Normen 
und Werten der Gesellschaft verwurzelt ist und häufig 
durch eine Kultur der Verleugnung und des Schweigens 
aufrechterhalten wird. Durch Stigmatisierung und Scham 
findet oftmals eine Täter-Opfer-Umkehr statt, was es 
Überlebenden von SGBV erschwert, über das Erlittene 
zu sprechen. Im Asylverfahren kann dies ein großes Hin-
dernis für die Offenlegung der Gründe für die Furcht vor 
Verfolgung darstellen. Die extreme Situation im Asylver-
fahren, Sachbearbeitende davon überzeugen zu müssen, 
welches Leid erlitten wurde, erfordert einen ausdrück-
lich geschlechtersensiblen Ansatz während des gesamten 
Asylverfahrens, um eine sekundäre Viktimisierung und 
Retraumatisierung zu verhindern. 

Ein solcher Ansatz beinhaltet insbesondere das Recht 
auf eine persönliche Anhörung getrennt und ohne die 

14	 Erläuternder Bericht zur Umsetzung der Istanbul‑Konvention, online 
abrufbar unter: bitl.to/3xbf.

15	 Art. 60 Abs. 3 Istanbul‑Konvention. 

Anwesenheit von Familienangehörigen und somit die 
Möglichkeit, eigene Schutzbedarfe geltend zu machen. 
Außerdem soll die Möglichkeit bestehen, das Geschlecht 
von Entscheider*in und Übersetzer*in zu wählen. Diese 
sollen zudem speziell in kultur- und geschlechtersensib-
ler Befragung, Entscheidungsfindung und Betreuung ge-
schult werden.16 

Bei Anzeichen von SGBV, auch wenn sie nicht direkt 
offengelegt werden, sollen beschleunigte Verfahren sofort 
abgebrochen werden und die Überlebenden sollen an Un-
terstützungsdienste oder Beratungsstellen verwiesen wer-
den, um sicherzustellen, dass der Zeitdruck eine Offenle-
gung der erlittenen Gewalt nicht verhindert.17 

Da es, wie oben beschrieben, schwierig ist, während ei-
ner Anhörung offen zu sprechen, ist es für Behörden und 
Gerichte besonders wichtig, sich der Hindernisse bewusst 
zu sein, die bei der Offenlegung von SGBV bestehen. Die 
Einstufung spät offengelegter Informationen als weniger 
glaubhaft widerspricht daher einem geschlechtersensib-
len Ansatz und verhindert einen effektiven Zugang vor 
Schutz vor Verfolgung von Überlebenden von SGBV.  

3. Geschlechtsbezogene Verfolgung 

Der Erläuternde Bericht zur Istanbul Konvention18 ver-
weist auf die bei den Behörden bestehende »Blindheit 
gegenüber dem Geschlecht bei der Bestimmung des 
Flüchtlingsstatus« und betont, dass das Geschlecht einen 
Verfolgungsgrund im Sinne der GFK darstellen kann oder 
als ernsthafter Schaden im Rahmen der Prüfung des sub-
sidiären Schutzes anzuerkennen ist. 

Die Konvention fordert explizit eine geschlechtersen-
sible Auslegung der Verfolgungsgründe der GFK und so-
mit eine Einordnung des Geschlechts in die bestehenden 
Gründe: So können bestimmte Formen von SGBV unter 
den Begriff der Verfolgung aus rassistischen Gründen 
oder aufgrund der Staatsangehörigkeit fallen. Dies betrifft 
beispielsweise Maßnahmen zur Kontrolle der Fortpflan-
zung oder SGBV als Teil von rassistischen oder ethnischen 
»Säuberungen«. Auch Verfolgung aus religiösen Gründen 
kann speziell Frauen betreffen, weil sie nicht den religiö-
sen Normen und Gebräuchen entsprechen. Wird SGBV 
als Mittel eingesetzt, um die Abkehr von bestimmten tra-
ditionellen Geschlechterrollen oder Verhaltensnormen zu 
bestrafen, kann dies zudem einen Grund für die Verfol-
gung aufgrund politischer Überzeugungen darstellen.

16	 Erläuternder Bericht, a. a. O. (Fn. 14), Rn. 317.
17	 Ebd.; die Parlamentarische Versammlung fordert diesbezüglich eine 

eigenständige Aufenthaltserlaubnis, um Betroffenen Zeit zu geben, 
über die Gründe ihrer Flucht zu sprechen und benötigte Unterstüt-
zung zu erhalten: Council of Europe, Parliamentary Assembly, Reso-
lution 1940 (2010), Rn. 9, online abrufbar unter: bit.ly/3zVbZGl.

18	 Erläuternder Bericht, a. a. O. (Fn. 14).
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Hinsichtlich des Verfolgungsgrunds der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe schlägt der Er-
läuternde Bericht zwei Ansätze vor: Zum einen können 
Frauen beispielsweise aufgrund bestimmter Formen von 
Gewalt, wie weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangs-
heirat und schwerer häuslicher Gewalt, zu einer sozialen 
Gruppe gehören. Zum anderen können sie als besonde-
re Gruppe mit unveränderlichen Merkmalen betrachtet 
werden. Der Bericht bezieht sich dabei explizit auf die 
UNHCR-Richtlinien zu geschlechtsspezifischer Verfol-
gung19 und fordert zur Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe neben dem Risiko der Verfolgung 
ein angeborenes, unveränderliches oder identitätsstiften-
des Merkmal. Frauen sind demnach ein klares Beispiel für 
eine Gruppe der Gesellschaft, die durch angeborene und 
unveränderliche Merkmale definiert ist und oft anders be-
handelt wird als Männer.20

Um eine Verfolgung auf der Grundlage der GFK oder 
einen ernsthaften Schaden gemäß der Qualifikationsricht-
linie (RL 2011/95/EU) nachzuweisen, muss zudem bei ge-
schlechtsbezogener Gewalt durch private Akteur*innen 
nachgewiesen werden, dass der Staat nicht willens oder in 
der Lage ist, Schutz zu gewähren. Um zu beurteilen, ob der 
Schutz im Herkunftsland auf wirksame, zugängliche und 
umfassende Weise gewährleistet ist, können die in der Is-
tanbul‑Konvention festgelegten Standards für Prävention, 
Schutz und Strafverfolgung als Leitfaden dienen – wer-
den diese Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen nicht 
oder nur auf dem Papier gewährleistet, ist ein Verweis auf 
staatlichen Schutz im Heimatland nicht zulässig.

Der EuGH hat sich 2024 gleich in zwei Entscheidungen 
mit geschlechtsbezogener Verfolgung und in diesem Kon-
text mit dem Einfluss der Istanbul‑Konvention auseinan-
dergesetzt und explizit festgestellt, dass bei der Auslegung 
der Verfolgungsgründe die Istanbul‑Konvention zu be-
rücksichtigen ist. Dabei wurde festgestellt, dass Frauen, die 
in ihrem Herkunftsland Gewalt ausgesetzt sind, allein auf-
grund des Geschlechts eine bestimmte soziale Gruppe im 
Sinne der Qualifikationsrichtlinie und der GFK darstellen 
können, wenn sie infolge geltender sozialer, moralischer 
oder rechtlicher Normen von der sie umgebenden Gesell-
schaft anders wahrgenommen werden.21 Der Gerichtshof 
stellte zudem klar, dass auch Gewalt, die von Privatperso-
nen ausgeht, zu asylrechtlichem Schutz führen kann und 
betonte im Einklang mit der Istanbul‑Konvention, dass 
SGBV kein privates, sondern ein strukturelles Problem 
darstellt. Bei fehlendem staatlichem Schutz vor Gewalt 
durch Privatpersonen sei es zudem nicht erforderlich, 

19	 UNHCR, Richtlinien zum internationalen Schutz: Geschlechtsspezi-
fische Verfolgung im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkom-
mens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, HCR/GIP/02/01, 7.Mai, 2002.

20	 Erläuternder Bericht, a. a. O. (Fn. 14), Rn. 313.
21	 EuGH, Urteil vom 16.1.2024 – C – 621/21 – asyl.net: M32111, Rn. 57, 

62; EuGH, Urteil vom 4.10.2024 – C608/22 und C609/22 – asyl.net: 
M32737, Rn. 58.

dass auch der fehlende staatliche Schutz auf geschlechts-
spezifischer Diskriminierung beruht. Umgekehrt reiche 
es aus, wenn die Verfolgung durch Privatpersonen nicht 
aus diskriminierenden Gründen wegen des Geschlechts 
bzw. der geschlechtlichen Identität erfolge, die fehlende 
Bereitschaft/Fähigkeit des Staates Schutz zu bieten, jedoch 
schon.22 

Im Einklang mit den Verpflichtungen, die sich aus der 
Istanbul‑Konvention ergeben, stellt der Gerichtshof fest, 
dass der fehlende Schutz vor SGBV durch Staaten bereits 
eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung im Sin-
ne von Art. 3 EMRK darstellen würde und schon für sich 
genommen als »Verfolgung« im Sinne der GFK und Qua-
lifikationsrichtlinie zu werten sei.23

4. Verbot der Zurückweisung (Non-Refoulement) 

Darüber hinaus verpflichtet die Istanbul‑Konvention, si-
cherzustellen, dass Überlebende von SGBV unabhängig 
von ihrem Status nicht in ein Land zurückgeschickt wer-
den, in dem ihr Leben in Gefahr ist oder in dem sie Folter 
oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe ausgesetzt werden können.24 Die Pflicht, dis-
kriminierende Handlungen zu unterlassen, umfasst auch 
den Schutz vor vorhersehbaren schwerwiegenden Ge-
fahren. Überlebende von SGBV werden in vielen Staaten 
stigmatisiert und sind dort in besonderem Maße Gefah-
ren ausgesetzt.

Wie oben dargestellt, stehen Überlebenden von SGBV 
unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status im 
gleichen Umfang die verpflichtend vorgesehenen Schutz- 
und Unterstützungsmaßnahmen zu. Die Vertragsstaaten 
sind daher verpflichtet, den insbesondere im Rahmen 
von CEDAW und der Istanbul‑Konvention vorgesehe-
nen Schutz zu gewährleisten. Die Wahrnehmung dieser 
umfassenden Gewährleistungen kann dabei nur effektiv 
sichergestellt werden, wenn Überlebenden zumindest ein 
vorübergehendes Bleiberecht zugesprochen wird.25 Aus 
den Regelungen der Istanbul‑Konvention wird deutlich, 
dass ein Bleiberecht für Überlebende in prekären aufent-
haltsrechtlichen Situationen gegeben sein muss, damit ih-
nen umfassender Zugang zu den vorgesehenen Rechten 
gewährleistet werden kann. Insbesondere besteht diese 
Pflicht, wenn der eigenen Verpflichtung zur Schutzge-
währung durch eine Abschiebung nicht nachgekommen 
werden kann, weil in dem Zielstaat der Abschiebung die 

22	 EuGH, Urteil vom 16.1.2024, a. a. O. (Fn. 21), Rn. 67.
23	 EuGH, Urteil vom 4.10.2024, a. a. O. (Fn. 21) Rn. 43. 
24	 Art. 61 Istanbul‑Konvention; dies kann auch aus Art. 2 lit. d CEDAW 

hergeleitet werden. 
25	 So auch Art. 7 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 

in Persons Especially Women and Children (Palermo Protocol Hu-
man Trafficking), UN-Generalversammlung, Resolution 55/25 vom 
15.11.2000, online abrufbar unter: bit.ly/3tE1APF.
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menschenrechtlich verpflichtend vorgesehenen Rechte 
und Maßnahmen nicht eingehalten werden.26 

II. (Mangelhafte) Umsetzung in der Praxis

Auch wenn die Istanbul‑Konvention in Deutschland als 
geltendes Bundesrecht Anwendung findet, sind die expli-
ziten Gewährleistungen und Rechte für Überlebende von 
SGBV in der Praxis kaum umgesetzt. GREVIO (Group 
of experts on action against violence against women and 
domestic violence), ein unabhängiges Expert*innengre
mium des Europarats, das überwacht und bewertet, ob 
und wie die Vertragsstaaten die Istanbul‑Konvention um-
gesetzt haben, hat im Oktober 2022 den ersten Bericht zur 
Umsetzung in Deutschland veröffentlicht und erhebliche 
Defizite festgestellt.27 

1. Aufnahmeverfahren 

Zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (gegen Kinder) 
wurde im Juli 2021 im Asylgesetz die Regelung aufgenom-
men, dass die Bundesländer geeignete Maßnahmen tref-
fen sollen, »um bei der Unterbringung Asylbegehrender 
den Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen 
zu gewährleisten«.28 Damit wurde einigen Forderungen 
der Istanbul‑Konvention auf dem Papier entsprochen, je-
doch scheitert es in der Realität bereits daran, dass es kei-
ne bundesweit standardisierten Identifizierungsverfahren 
gibt und besondere Schutzbedarfe, wie von Überlebenden 
von SGBV, bereits nicht festgestellt werden.

Parallel dazu gibt es keine bundesweite Datenerhebung 
hinsichtlich besonderer Schutzbedarfe, sodass die spezifi-
schen Maßnahmen und Kapazitäten nicht bedarfsorien-
tiert und fundiert aufgebaut und angepasst werden kön-
nen.29 

Zugleich gibt es noch immer keine bundesweit obliga-
torischen Gewaltschutzkonzepte für die Unterbringung 
von Schutzsuchenden. Zwar hat die Bundesregierung 
Mindeststandards entwickelt, die als Leitlinie für die Er-
stellung, Umsetzung, das Monitoring und die Evaluierung 
von einrichtungsinternen Gewaltschutzkonzepten die-
nen.30 Weitgehend konform mit den Mindeststandards hat 
die Mehrheit der Bundesländer auch Gewaltschutzkon-

26	 Vgl. zum Bleiberecht: Johanna Mantel und Anne Pertsch, Schutzlü-
cken schließen – Zur Erforderlichkeit eines Bleiberechts für Überle-
bende von sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt auf der 
Flucht, online abrufbar unter: bitl.to/3x4h.

27	 GREVIO Bericht zur Umsetzung der Istanbul‑Konvention in 
Deutschland, 7.10.2022, online abrufbar unter: bitl.to/3xCn. 

28	§ 44 Abs. 2a Asylgesetz. 
29	 GREVIO Bericht, a. a. O. (Fn. 27), S. 8.
30	 BMFSFJ, Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen 

in Flüchtlingsunterkünften, online abrufbar unter: bitl.to/3xDF. 

zepte für Gemeinschaftsunterkünfte formuliert. Jedoch 
gelten die wenigsten Konzepte landesweit und zumeist 
nur für landeseigene Unterkünfte. Das hat zur Folge, dass 
in den vorherrschenden extern geleiteten Gemeinschafts-
unterkünften viele Menschen auf engsten Raum zusam-
menleben, Gemeinschaftsräume mit Männern geteilt 
werden und Zimmer nicht abschließbar sind. Auch haben 
die meisten Unterkünfte offen zugängliche Sanitärräu-
me und nur sehr wenige bis gar keine Schutzräume, was 
potenzielle Übergriffe ermöglicht. Zusätzlich sind keine 
obligatorischen Schulungen für das in den Unterkünf-
ten arbeitende Personal flächendeckend vorgesehen und 
es existieren kaum funktionierende Beschwerdemecha-
nismen sowie eine Informationsweitergabe hinsichtlich 
Schutz- und Unterstützungsangeboten.31

Ein weiteres erhebliches Problem stellt die sogenann-
te Residenzpflicht während des Asylverfahrens dar, also 
die räumliche Beschränkung, wonach Betroffene das Ge-
biet der ihnen als Aufenthaltsort zugewiesenen Kommu-
ne auch für kurze Reisen nur mit behördlicher Erlaubnis 
verlassen dürfen.32 Diese Pflicht verhindert den effektiven 
Zugang zu Gewaltschutz maßgeblich. Die oft kurzfristige 
Notwendigkeit, Schutz in einem Frauenhaus zu suchen, 
lässt kein Genehmigungsverfahren zu, sodass das Auf-
suchen unmittelbaren Schutzes einen Verstoß gegen die 
Residenzpflicht und somit ein erhebliches Hindernis dar-
stellt.33 Überlebende von SGBV ohne Aufenthaltspapiere 
haben zudem keinen Zugang zu Gewaltschutzmaßnah-
men oder medizinische Betreuung, ohne dadurch ihre 
Abschiebung zu riskieren. Frauenhäuser und öffentliche 
Stellen sind verpflichtet, die Betreffenden namentlich den 
Kostenträgern zu nennen, welche wiederum verpflichtet 
sind, die Daten an die Ausländerbehörden weiterzuge-
ben.34 Die zu erwartenden aufenthaltsrechtlichen Konse-
quenzen verhindern einen effektiven Zugang zum Gewalt-
schutz, wodurch der Kreislauf der Gewalt aufrechterhalten 
wird. Im Zentrum eines wirksamen Schutzes steht zudem 
die Finanzierung von Schutzmaßnahmen, insbesondere 
von Frauenhäusern. Insbesondere für Überlebende von 
SGBV im Asylverfahren, mit einer Duldung oder aber 
ohne rechtlichen Status, ist die Finanzierung mit kaum 
überwindbaren Zugangshürden versehen.35 

31	 GREVIO Bericht, a. a. O. (Fn. 27), Rn. 363ff.
32	§ 56 Asylgesetz. 
33	 Vgl. Frings, Dorothee/Pertsch, Anne, Die Bedeutung der Istan-

bul‑Konvention für geflüchtete Frauen, Zeitschrift des Deutschen 
Juristinnenbundes (djbZ), 4/2021, S. 213 ff.; GREVIO Bericht, a. a. O. 
(Fn. 27), R. 368.

34	§ 87 Abs. 2 AufenthG.
35	 Vgl. Frings, Dorothee/Pertsch, Anne, a. a. O. (Fn. 33).
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2. Asylverfahren

Die angesprochene fehlende systematische Identifizierung 
von SGBV führt im Rahmen des Asylverfahrens dazu, 
dass die Angaben von Überlebenden nicht als glaubhaft 
angesehen werden, wenn sie nicht im ersten Gespräch 
in detaillierter Weise vorgebracht wurden. Da die ersten 
Anhörungen häufig innerhalb weniger Tage nach der An-
kunft stattfinden, haben Überlebende von SGBV kaum 
die Möglichkeit, sich mit dem Verfahren vertraut zu ma-
chen, Vertrauen aufzubauen und sich ausreichend sicher 
zu fühlen, um sich angemessen auf die Anhörung vorzu-
bereiten.36 Auch eine Anbindung an psychosoziale/medi-
zinische Versorgung findet in den seltensten Fällen statt. 

Zudem finden keine ausreichenden und kontinu-
ierlichen Schulungen zu geschlechtsbezogener Verfol-
gung und die Durchführung einer geschlechtssensiblen 
(Erst-) Anhörung von Entscheider*innen – geschweige 
denn von Übersetzer*innen – statt. Auch wenn es soge-
nannte Sonderbeauftragte für geschlechtsspezifische Ge-
walt beim BAMF gibt, reichen diese zahlenmäßig nicht 
aus und werden oftmals zu spät im Verfahren hinzuge-
zogen. Insbesondere können diese besonders geschulte 
Übersetzer*innen desselben Geschlechts nicht ersetzen.37 

3. Anerkennung von SGBV im Asylverfahren

2024 sind lediglich 12 % der Entscheidungen, bei denen 
eine Flüchtlingsanerkennung festgestellt wurde, aufgrund 
geschlechtsbezogener Verfolgung ergangen.38 

Im deutschen Asylgesetz ist geregelt, dass eine Verfol-
gung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe auch dann anzunehmen ist, wenn die Ver-
folgung allein an das Geschlecht der betroffenen Person 
anknüpft.39 Die Regelung geht damit ausdrücklich – im 
Einklang mit der auf der Istanbul‑Konvention fundieren-
den Rechtsprechung des EuGH – über  den Wortlaut der 
Qualifikationsrichtlinie hinaus, wonach die Mitgliedstaa-
ten lediglich verpflichtet sind, geschlechtsspezifische As-
pekte angemessen zu berücksichtigen.40 In der Praxis wird 
dies von den zuständigen Behörden und (Ober-) Gerich-
ten jedoch uneinheitlich ausgelegt, was dazu führt, dass 
trotz Vorliegen von SGBV häufig kein Schutzstatus erteilt 
wird. So wird entgegen der Istanbul‑Konvention und der 
Rechtsprechung des EuGH durch Behörden und Gerich-
te zur Anerkennung einer bestimmten sozialen Gruppe 
im Sinne der Verfolgungsgründe oftmals gefordert, dass 
die Gruppe von der sie umgebenden Gesellschaft als »an-

36	 GREVIO Bericht, a. a. O. (Fn. 27), Rn. 358, 360.
37	 Ebd. Rn. 358.
38	 Kleine Anfrage, Drucksache 20/13752, Frage 2.a); eine Aufschlüsse-

lung nach Geschlecht liegt nicht vor.
39	§ 3b Abs. 1 Nr. 4 Asylgesetz. 
40	 Art. 10 Abs. 1 lit. d RL 2011/95/EU.

dersartig« wahrgenommen wird, was bei Frauen, die etwa 
die Hälfte der Bevölkerung stellen, nicht angenommen 
werden könne.41 Vielmehr bilden Gerichte Untergruppen 
gewaltbetroffener Frauen, um so eine »Andersartigkeit« 
herauszuarbeiten, was dazu führt, dass der Schutzbereich 
des geschlechtsspezifischen Verfolgungsgrundes ausge-
höhlt wird.42 Ob die explizite Rechtsprechung des EuGHs 
zu einer Änderung der Rechtsprechung deutscher Gerich-
te führen wird, bleibt weiter abzuwarten. In der internen 
Dienstanweisung des BAMFs wurde zuletzt im Juli 2024 
ein Vorliegen der »Andersartigkeit« ausdrücklich gefor-
dert.43 

Zudem wird in der aktuellen Rechtsanwendung ge-
schlechtsbezogene Gewalt noch immer als »private Ange-
legenheit« eingeordnet, die sich nicht auf das Geschlecht 
bezöge, sondern Ehr-, Moral- oder Traditionsverständ-
nisse beträfe.44 So fehlt es bereits an einer Einordnung der 
Gewalt unter SGBV. Der fehlende Schutz des Herkunfts-
staates und der Mangel an internen Schutzmöglichkeiten 
wird so nur unzureichend thematisiert. 

III. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Trotz eindeutiger, umfassender Verpflichtungen durch 
das internationale Recht, allen voran der Istanbul‑Kon-
vention, zeigt sich in der Praxis eine erhebliche Diskre-
panz zwischen den rechtlichen Vorgaben und deren 
tatsächlicher Umsetzung. Insbesondere Frauen auf der 
Flucht sind nach wie vor großen Gefahren ausgesetzt, da 
notwendige Schutzmechanismen häufig fehlen oder es am 
Zugang zu diesen fehlt. Auch die strukturellen Ursachen 
von geschlechtsbezogener Gewalt werden oft außer Acht 
gelassen und Gewalt als »Privatsache« angesehen. Dies 
führt dazu, dass Betroffene keine effektive Anerkennung 
ihrer Schutzbedürfnisse erfahren und die Verfahren sie 
oft zusätzlich traumatisieren.

Das strukturelle Problem liegt nicht nur in der unzu-
reichenden Umsetzung der Istanbul‑Konvention, son-
dern auch in der mangelnden Sensibilisierung und Schu-
lung der Behörden und Gerichte für die spezifischen 
Bedürfnisse von Frauen auf der Flucht. Dies stellt ein 
gravierendes Versäumnis dar, da die Konvention und die 
EuGH-Rechtsprechung eindeutig auf die Notwendigkeit 

41	 So beispielsweise OVG Bremen, Beschluss vom 24.1.2023 – 1 LA 
200/21 – asyl.net: M31543.

42	 VG Sigmaringen, Urteil vom 23.10.2023 – A 5 K 4009/21 – asyl.net: 
M31937; VG Hannover, Urteil vom 30.5.2023 – 12 A 4514/21 – 
asyl.net: M31777; VG Hamburg, Urteil vom 2.3.2023 – 1 A 3289/21 
– asyl.net: M31419, S. 18. 

43	 Dienstanweisung Asyl (DA-Asyl) BAMF, »Bestimmte soziale Grup-
pe«, Juni 2024, online abrufbar unter: bitl.to/43bc.

44	 Vgl. VG Hamburg, Urteil vom 2.3.2023 – 1 A 3289/21 – asyl.net: 
M31419, S. 19 f.; VG Potsdam, Urteil vom 28.4.2022 – 16 K 2743/17.A, 
S. 4-7; VG Potsdam, Urteil vom 2.12.2022 – 16 K 3710/17 A, S. 4, S. 9.
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hinweisen, Frauen als besonders gefährdete Gruppe zu 
erkennen und entsprechend zu schützen.

Die Herausforderungen bei der Umsetzung der inter-
nationalen Vorgaben verdeutlichen die Notwendigkeit 
eines Umdenkens im Umgang mit geschlechtsbezogener 
Verfolgung. Eine umfassende Anerkennung und Be-
rücksichtigung dieser Thematik ist unerlässlich, um den 
Schutz vor Gewalt und Diskriminierung vollumfänglich 
zu gewährleisten und die strukturellen Dimensionen von 
SGBV anzuerkennen. Die Istanbul‑Konvention fordert 
umfassende Schutzmaßnahmen wie geschlechtersensible 
Asylverfahren, sichere Unterkünfte, Zugang zu medizini-
scher und psychosozialer Unterstützung und den Schutz 
vor weiteren Gewalttaten. Diese Rechte sind nicht nur 
völkerrechtlich verankert, sondern auch innerhalb der 
EU und Deutschlands als zwingendes nationales Recht zu 
beachten.

Die Herausforderungen betreffen nicht nur die Gesetz-
gebung oder die Praxis von Behörden und Gerichten. Es 
ist auch Aufgabe der Beratung, die Vorgaben der Istan-
bul‑Konvention stärker in den Blick zu nehmen. Dass die 
Konvention den Charakter eines Bundesgesetzes hat, soll-
te zum Anlass genommen werden, die sich daraus erge-
benden Rechte unmittelbar geltend zu machen. So sollten 
Überlebende von SGBV durch Beratende über ihre Rech-
te ausführlich aufgeklärt und darin unterstützt werden, 
den rechtlich verbindlichen Zugang zu Unterstützungs-
leistungen, inklusive psychosoziale und medizinische 
Versorgung, einzufordern. Auch ist es notwendig, auf ein 
umfassendes und der Konvention entsprechendes Identi-
fizierungsverfahren hinzuweisen, um sicherzustellen, dass 
besondere Schutzbedarfe systematisch festgestellt werden. 

Im Asylverfahren sollte auf die vollständige Umset-
zung der Istanbul‑Konvention hingewirkt werden. Dies 
umfasst insbesondere die Durchführung des Verfah-
rens durch besonders geschulte Personen, bei Wunsch 
die Wahl des Geschlechts nicht nur der Entscheider*in, 
sondern auch der übersetzenden Person sowie die Mög-
lichkeit für Überlebende von SGBV, die mit Familien das 
Verfahren durchlaufen, eigene, unabhängige Verfolgungs-
gründe vorzubringen. 

Zudem ist es wichtig, dass die Vorgaben der Istan-
bul‑Konvention zur Anerkennung geschlechtsbezoge-
ner Verfolgung, zusammen mit der oben genannten 
EuGH‑Rechtsprechung, auch im administrativen sowie 
insbesondere in möglichen Gerichtsverfahren vorge-
bracht werden und somit die Anwendung und Umset-
zung der Istanbul‑Konvention normalisiert wird. 

Themenschwerpunkt  –  Ländermaterialien

Ländermaterialien

Hinweis

Für die Bestellung der Lageberichte und Stellungnahmen 
des Auswärtigen Amtes (AA) – Bestellnummern sind mit 
»A« kenntlich gemacht – gelten folgende Regelungen: 
Diese Dokumente können bezogen werden von Personen, 
die im Rahmen eines asyl- oder aufenthaltsrechtlichen 
Verfahrens um rechtlichen oder humanitären Abschie-
bungsschutz nachsuchen oder nachsuchen wollen, sowie 
von Rechtsanwält*innen oder Beratungsstellen. Die Be-
stellung erfolgt bei unserem Materialversand IBIS e. V. zu 
den üblichen Bedingungen (siehe Bestellformular). 

Voraussetzung hierfür ist die Glaubhaftmachung, dass 
der Lagebericht für ein laufendes oder beabsichtigtes Ver-
fahren benötigt wird. Diese Glaubhaftmachung kann im 
Regelfall dadurch geschehen, dass bei der Bestellung die 
Kopie eines Dokuments aus einem relevanten asyl- oder 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren bzw. ein entsprechen-
der Antrag oder Antragsentwurf vorgelegt wird. Aus den 
vorgelegten Papieren muss deutlich werden, dass in dem 
Verfahren Umstände geltend gemacht werden, zu denen 
im Bericht des AA Aussagen enthalten sind.

Afghanistan

VG Magdeburg
Politische Verfolgung von Hindus und Sikhs
Urteil vom 27.8.2024 – 5 A 89/19 MD – asyl.net: 
M33049

Leitsätze der Redaktion
2. In Afghanistan droht nicht-muslimischen Glaubens-
minderheiten asylrelevante Verfolgung. Andachtsorte 
und andere Einrichtungen von Minderheiten werden sys-
tematisch angegriffen. Nach den Angaben der Vereinten 
Nationen hat sich die Anzahl der Hindus und Sikhs von 
7.000 im Jahre 2016 auf weniger als 50 im Jahre 2022 re-
duziert.
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Aktuelle Publikationen

Arbeitshilfen und Übersichten zu  
Themen der Beratungspraxis.   
Abrufbar bei asyl.net unter  
»Publikationen«

Asylmagazin – Zeitschrift für Flüchtlings- und Migrationsrecht

•	 Beiträge für die Beratungs- und Entscheidungspraxis
•	 Rechtsprechungsübersichten
•	 Aktuelle Gerichtsentscheidungen
•	 Länderinformationen
•	 Nachrichten, Literaturhinweise, Buchbesprechungen

Print- und Online-Ausgaben (regelmäßig neun Ausgaben im Jahr) im 
Abonnement beziehbar bei menschenrechte.ariadne.de 

www.asyl.net

•	 Rechtsprechungsdatenbank und  
»Dublin-Entscheidungen«

•	 Themenseiten
•	 Auswahl von Länderinformationen
•	 Beiträge aus dem Asylmagazin
•	 Publikationen und Stellungnahmen
•	 Newsletter 

basiswissen.asyl.net

Informationen für Schutzsuchende  
und Engagierte:
•	 »Wissen kompakt«: Erstinforma

tionen und Materialien
•	 Materialien in verschiedenen  

Sprachen

www.ecoi.net

Die Internetdatenbank mit den wich-
tigsten internationalen Informationen 
zu Herkunftsländern und Drittstaaten.

Der Informationsverbund Asyl und Migration ist Partner 
von ecoi.net, das von der Forschungsstelle ACCORD beim 
Österreichischen Roten Kreuz koordiniert wird.

familie.asyl.net

Das Informationsportal zum Familien
nachzug zu Asylsuchenden und 
Schutzberechtigten.
•	 Nachzug von außerhalb Europas
•	 »Dublin-Familienzusammenführung«
•	 Laufend aktualisierte Fachinforma

tionen

adressen.asyl.net

Adressdatenbank mit
•	 Beratungsstellen im Bereich Flucht 

und Migration sowie weiteren 
Rechtsgebieten (dt./engl.)

•	 Weitere Adressen und Links

Unsere Angebote

https://menschenrechte.ariadne.de/zeitschrift-asylmagazin/
https://www.asyl.net
https://basiswissen.asyl.net
https://www.fluechtlingshelfer.info
https://www.ecoi.net
https://familie.asyl.net
https://adressen.asyl.net

